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Vor einigen Jahren erschien unter dem Titel „Masingite sugu- 
w ösa“ eine in estnischer Sprache gehaltene Schrift, die von der 
G enealogie und Nationalität der Familie Masing handelt und deren 
A utor H err M. Lipp, Pastor zu N üggen, ist.

Das A nhäufen genealogischen Materials in dieser Schrift, die 
Zusammenstellung der Tabellen und die Aufzeichnung biographi­
scher D aten — was alles besonders der Familie Masing von Interesse 
ist — verpflichtet diese Familie H errn Lipp gegenüber zu Dank.

W as jedoch den wissenschaftlichen Entscheid des Herrn Lipp 
über die N ationalität dieser Familie anbetrifft, so ist die Familie 
gezwungen, diesen zu beanstanden.

Die Familie Masing ist schwedischer H erkunft und nicht 
estnischer, wie H err Lipp festgestellt haben will. D er Stam m vater 
dieser Familie in Livland war ein schwedischer Soldat, der vor 
fast 300 Jahren mit schwedischen Truppen nach Livland kam und 
daselbst ansässig w urde. D ieser lebte auf dem G ute Kayafer als 
H andw erker, w ährend die späteren daselbst noch wohnenden 
männlichen Nachkommen, die sich den estnischen G ebräuchen an- 
bequem t hatten, das G ut und G utsland infolge der Bedrückung 
durch Baron Rosen nach 1784 verliessen. —  Unsere Entgegnung, 
die den ersten Schritt zur Erforschung und Feststellung der Be­
weismittel bedeutet, welche die schwedische A bstam m ung dieser 
Familie beglaubigen, stützt sich in nicht geringem  Masse auf die 
A ngaben des H errn Friedrich Masing, dem besonders das für die 
Familie bedeutungsvolle Kirchspiel M arien-M agdalenen, der O rt 
Kayafer und die familiengeschichtlichen D aten bekannt sind. Sie 
w endet sich gegen die A rgum ente und B ehauptungen des H errn 
Lipp und daher auch gegen solche einer G ruppe von Personen 
aus der estnischen Intelligenz, die sich, besonders seit einem Jahr-
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zehnt, mit E rörterungen über die A bstam m ung der Familie Masing 
beschäftigt hat und welcher, deren H auptrepräsentan t H err Lipp 
ist, die Familie nicht gleichgültig sein mochte. H at doch die 
Mehrzahl von 9 Pastoren aus der Familie Masing in estnischen 
Kirchspielen gew irkt und mit W ort und Tat an der F örderung 
des geistigen K ulturlebens des Estenvolkes teilgenom m en. So 
z. B. der P ropst O tto  Masing (1763— 1832), der als erster be­
deutendster Pionier auf diesem K ulturgebiete anzusehen ist, oder 
die beiden Neuhausenschen P red iger K. G. G. und G. A . Masing, 
die den W erro-estnischen D ialekt sprachwissenschaftlich behandelten.

Mit unserer E ntgegnung bitten wir endlich die Fam ilienglieder, 
ebenso alle Interessenten, auch fernerhin an unserer A rbeit teil­
zunehm en, zumal noch umfangreiche Archivforschungen bevor­
stehen, deren Erledigung die B eantw ortung der in dieser Schrift 
nicht behandelten Fragen ergeben wird.

Mag. J. Masing.
Sonkowo im Gouv. Twer.

Septem ber 1910.



In der Schrift des Herrn Lipp finden sich eingangs folgende 
A ngaben über die Familie M asing:

„Die Vorfahren der Familie Masing sind schon zur Zeit 
G ustav Adolfs aus Schweden hierher eingew andert. Sie sind vor­
nehmer H erkunft, selbst mit dem Könige sind sie verw andt.“

„W aren die Vorfahren dieses Geschlechts auch nur einfache 
Leute, so waren sie doch immer Schw eden; sie zählten zum ger­
manischen Stamme und hatten mit den Esten nichts gem ein“ .

„Vor m ehr als 100 Jahren verliessen 40 junge freie Männer 
Schweden. Sie zogen hierher ins Land und wurden auf dem 
G ute eines Barons Rosen ansässig. Zu Ehren des Anführers, 
namens Masing, legten sich die übrigen denselben Namen bei. 
Nachdem sie eine geraum e Zeit auf dem G ute des Barons gelebt 
hatten, machte dieser den Versuch, sie in die Leibeigenschaft zu 
führen. Dem w idersetzten sich die freien Männer. Sie besorgten 
sich Beglaubigungen aus Schweden und bewiesen, dass sie Freie 
waren. Den Prozess gegen Baron Rosen gew annen sie“ .

„Die Familie Masing stammt aus Ellister, Kirchspiel Ecks. 
Die G lieder dieser Familie, zirka 70 Seelen, sind dort freie Leute 
gew esen. Nachdem der G utsbesitzer sich ihrer Papiere bemäch­
tig t hatte, waren sie in die Leibeigenschaft gera ten “ ]).

„D er Name Torna, den unser V orvater führte, wurde im 
Laufe der Zeit in Tom asson, Tom assen umgewandelt. D araus 
entstand Massen und aus dieser Form der Name Masing. Ähnlich 
ist z. B. der Name Klasing aus Klassen-Niklassen en tstanden“ .

1) Forschungen des Gymnasiallehrers Jacob v. Nocks, m itgeteilt vom  
Herrn Stadtarchivar O . v. Törne-Reval.



„Ü berdies war Masings V ater nicht unserem (dem estnischen) 
Volke entwachsen, sondern gehörte  einem in schwedischer Zeit 
aus deutschen Landen zu uns hergekom m enen und seitdem  weit­
verbreiteten  G eschlechte an “ ').

„Die Familie, welcher der P ropst O tto  Masing angehörte, 
hiess früher H ildebrand .“ Die T ochter des P ropstes teilt folgendes 
m it: „Mein G rossvater war schw edischer Offizier. Infolge eines 
unglücklichen Duells, in welchem er seinen G egner tö te te , musste 
er flüchten und mit ihm sein Sekundant La Trobe. Beide lan-

D

deten in Fischerkleidung auf den Alandsinseln. A ber auch hier 
war des Bleibens nicht lange, da ein hoher Preis auf ihren Kopf 
gesetzt war. Sie flüchteten weiter. Fischer brachten sie an das 
estländische G estade. H ildebrand gab sich hier dem Pastor einer 
S trandkirche zu erkennen.

Mein G rossvater hatte Sinn für Musik und liebte den G e­
sang. So konnte er, da der K üster der S trandgem einde ver­
storben war, die Funktionen eines K üsters übernehm en. Den 
neuen Beruf übte er unter dem Namen seines V orgängers Masing 
aus. La Trobe zog nach D orpat und erhielt dort eine A nstellung 
als Lehrer. — Mein G rossvater heiratete die Tochter eines est- 
ländischen Edelm anns; aus dieser Ehe entspross mein V ater, O tto  
Wilhelm.

H ildebrand hatte in Schweden ein grosses Besitztum zurück­
gelassen. Auf dieses hätten mein V ater oder meine B rüder ein 
A nrecht gehabt. Meine B rüder starben. Nach dem T ode des 
letzten verbrannte mein V ater die Dokum ente, die seine A nge­
hörigkeit zur Familie H ildebrand beglaubigten. D adurch verlor 
er das Besitztum in Schweden. Den Anlass zur V ernichtung der 
Dokum ente gab die N am ensänderung. D iese konnte als Fälschung 
angesehen und beanstandet w erden, weil H ildebrand die D oku­
mente des K üsters zur Legitimation seiner Familie benutzt hatte. 
— Auf obige W eise hat sich die Ä nderung unseres früheren Fa­
miliennamens vollzogen. Mit La Trobes lebten wir auch später 
in gu ter Freundschaft, sowohl mein V ater, als auch ich. H erm ann 
und Emanuel La T robe z. B. waren meine Spielkam eraden.“

„Nach der Physiognom ie auch anderer M itglieder dieser 
w eitverbreiteten Familie zu urteilen, scheint mir ihre A ngabe nicht

1) Propst A . W illigerode, „Kirchliche Mitteilungen und Nachrichten“, Bd. XVI 
pag. 231. 1860.



unwahrscheinlich, dass sie teils estnisches, teils skandinavisches 
Blut in den A dern führen“ 1).

„Zur Zeit, als der nordische Krieg das Land verw üstet hatte, 
kam in das Pastorat M arien-M agdalenen ein Knabe, dessen Eltern 
unter dem grünen Rasen ruhten. Er lebte in der Nähe des Pasto­
rats und erhielt sich teils durch A rbeit, teils durch Betteln. Aus 
seinem verw üsteten W ohnort, wo auch jetzt noch die besten E rd­
beeren zu finden waren, brachte er dem Pastor E rdbeeren. Auch 
führte er leichtere A rbeiten  aus. Seines hübschen und frischen 
A ussehens wegen nannte man ihn Masik, d. h. E rdbeere. D er 
gelehrige Knabe w urde vom Pastor vollends in D ienste genommen, 
erhielt einigen U nterricht und als er herangewachsen war, fand er
A nstellung an der Kirche als Küster.

D er K üster war früher Leibeigener des G utes Kayafer ge­
wesen. U ber seine Freilassung besass er ein Zeugnis, einen Frei­
brief. D ieser Freibrief war ihm abhanden gekom m en. Und als 
das G ut beabsichtigte, ihn von neuem als Leibeigenen einzuver­
leiben, befand er sich in einer schlimmen Lage. Er wurde jedoch
gerette t. Die Schw ester des Pastors hatte den Freibrief im Pas­
torat g e fu n d en ; sie reichte ihm auch die H and zum Ehebunde.

G egen diese Ehe hatte der Pastor nichts einzuwenden, weil 
seine Schw ester etwas bejahrt, der Mann aber unbescholten und 
ehrenhaft w ar“ 2).

U nter den von seiten der Familie Masing vorliegenden und 
von H errn Lipp fast durchw eg ohne Bezeichnung der Quelle an­
geführten A ngaben vermissen wir zunächst die, welche auf die in 
der Familie nicht in V ergessenheit geratene T atsache hinweist, 
dass der Name Masik von G liedern dieser Familie geführt worden 
ist. Indem H err Lipp nur die von A . Liblik erfolgte A ngabe 
über den Namen Masik bietet, ergibt sich der Eindruck, als hätte 
nur von estnischer Seite die Forschung eine diesbezügliche Auf­
klärung erhalten können. Die A ngabe la u te t : „Die Nachkommen 
eines mit seinem Sohne aus Schw eden geflüchteten Offiziers, der 
hier unter fremdem Namen in Kriegdienste tra t und in einer Schlacht 
gegen  die Polen fiel, fingen an, den Namen Masik zu führen. Mit

1) Dr. Bertram-Schulz, W agien p. 108.
2) M itteilung des Dorfschullehrers A. Liblik in Warrol.



diesem Namen benannten die Esten einen Knaben aus der N ach­
kommenschaft des Offiziers, welcher E rdbeeren sammelte und 
solche verkaufte. — D er herangew achsene Sohn des Offiziers 
heiratete die Tochter eines estnischen Bauers und lebte auf dem 
Lande unweit D orpats.“

Eine andere M itteilung, die Berücksichtigung beanspruchte, 
erhielt H err Lipp von H errn Friedrich Masing. D ieser, geb. 1828, 
lebte im Kirchspiel M arien-M agdalenen als W arrolscher Küster, 
unweit des für die Familie so wichtigen O rts  Kayafer. Er gehört 
einer Linie an, deren G lieder in ununterbrochener Folge 116 Jahre 
das K üsteram t im M arien-M agdalenenschen Kirchspiel in W arrol 
und dem benachbarten  Torm a ausgeübt haben und die das K irch­
spiel, die dort vorhandenen Erinnerungen an die Familie Masing 
und die V ergangenheit der Familie kannten. H err Lipp sag t: 
„D ie Erinnerungen des bejahrten Torm aschen Küsters, der mehr 
als jed er andere mit der G eschichte der Familie vertrau t ist, sind 
uns, wie wir bereits bem erkten, von überaus grösser B edeutung 
gew esen (S. 25, 72). Die Mitteilung la u te t :

„D er Stam m vater der Familie Masing in Livland war ein 
schw edischer Soldat. Solches haben nicht nur meine Eltern und 
G rosseltern au sg e sag t; in meiner frühesten Jugend habe ich es 
erlebt, dass die ältesten Leute im Kayaferschen G ebiete uns als 
Nachkom men von Schw eden ansahen. Von meinem V ater, ge­
boren 1792, sind mir genealogische Aufzeichnungen überkomm en. 
In diesen war N äheres über die alten G enerationen verm erkt. 
D iese Aufzeichnungen sind durch den Brand des Torm aschen 
K üsterats im Jahre 1879 vernichtet w orden. — A us der Erinne­
rung kann ich auf G rund der A ufzeichnung mitteilen, dass zu 
Beginn des Jahres 1700 von Papieren die R ede war, die der 
Kayafersche Müller, ein G lied der Familie Masing, von seinen 
Eltern erhalten hatte und die auf den schwedischen Soldaten 
zurückwiesen. D ieser, der zur Zeit der K riege, die die Schw eden 
führten, hierher ins Land gekom m en war, w urde auf dem G ute 
Kayafer ansässig. Seine Nachkom men lebten teils auf dem G ute, 
teils im Dorfe. Spätere Nachkom men passten sich den estnischen 
G ebräuchen an. Die ersten Vorfahren haben auf dem G ute Kayafer 
den H andw erkerberuf ausgeübt. Sie sind freie Leute, nicht aber 
Leibeigene gew esen. W ohl ist von seiten der Besitzer des G utes 
versucht worden, die freie Familie in die Leibeigenschaft zu 
zwingen, solche V ersuche sind jedoch nicht geglückt. D er Familie



gelang es, ihre U nabhängigkeit zu w ahren.“ — W eitere ausführ­
liche Einzelheiten aus den M itteilungen des Herrn F. Masing be­
halten wir uns für spezielle Stellen vor.

O berpasto r F. K olbe-Pernau weist darauf hin, dass bereits 
der V ater des Sagnitzschen K üsters über Dokum ente berichtet 
hat, die sich im Besitze der Familie befanden und die in Schweden 
ausgestellt waren. H ier sei auch die Entgegnung erwähnt, die 
O berpasto r F. Kolbe am 5. Sept. 1901 in der „Rigaschen Rund­
schau“ veröffentlichte. F. Kolbe betonte die schwedische A b ­
stam m ung der Familie Masing, veranlasst durch einen A rtikel des 
„Postim ees“ , der diese Familie zu den Esten zu zählen, sich ver­
anlasst sah.

*

A us dem Vergleich der M itteilungen untereinander, welche 
von den verschiedenen Gliedern der Familie Masing vorliegen, 
ergibt sich, dass diese nicht völlig übereinstimmen. Einmal heisst 
es, die Vorfahren dieser Familie seien vornehm er Herkunft, das 
andere Mal, sie seien niederen S tandes gew esen. Dem entsprechen 
auch die A ngaben, die den Stam m vater als Offizier, bezw. als 
Soldaten bezeichnen. D es weiteren heisst es, es seien aus Schweden 
40 M änner eingew andert. — Dass diese in ihrer Betonung der 
schwedischen Herkunft des Stam m vaters übereinstim m enden A n­
gaben in den Einzelheiten variieren, kann nicht verw undern, wenn 
man sich vergegenw ärtigt, dass die Tradition fast drei Jahrhun­
derte  hindurch besteht. Dazu kommt, dass mit der A usw ande­
rung aus dem O rte  der B egebenheit Kayafer und der Zerstreuung 
der Familie die nebensächlicheren, familiengeschichtlichen Einzel­
heiten an ihrer früheren B edeutung einbüssten und späterhin For­
men annahmen, die sich dem Inhalt nach mit den ursprünglichen 
Tatsachen nicht deckten, oder aber in völlige V ergessenheit gerieten.

In dem Bericht über die Einwanderung der 40 jungen Män­
ner ist ein Hinweis auf die Tatsache enthalten, dass die Familie 
(zunächst der M arien-M agdalenensche Küster) einen ihr ursprüng­
lich frem den Namen annahm. H eisst es die Männer seien vor 
mehr als 100 Jahren eingew andert, so ist in Betracht zu ziehen, 
dass in dieser Form bereits in alter Zeit berichtet worden ist. Es 
kann somit die Einwanderung nicht unter Zugrundelegung der 100 
Jahre berechnet werden. U nter den 40 Männern ist eine Anzahl 
von Schw eden zu verstehen, welche sich in Kayafer niederliessen. 
D er Prozess gegen Baron Rosen entspricht der Wirklichkeit.



Die A ngabe, die den Vorfahren des P ropstes O tto  Masing 
väterlicherseits den Namen H ildedrand zuspricht, beruht auf einem 
offenbaren Irrtum.

D ieser war möglich. Den Bericht ersta tte te  die T ochter des 
P ropstes ungefähr 70 Jahre nach dessen Tode und den V ater 
kannte sie als kaum zehnjähriges Kind. D er Propst, der 1832 am 
3. März starb, hatte sich mit der Tochter des Marquis Piccaluga 
Ende 1819 in zweiter Ehe verheiratet. Tatsache wird sein, dass 
er gegen Ende seines Lebenslaufs die D aten nicht allzu oft e r­
wähnt haben wird, die die V ergangenheit der Familie betrafen. 
Die familiengeschichtlichen M itteilungen konnten ferner bei seiner 
Frau Karoline, geb. Piccaluga, die ihn um 25 Jahre überlebte und 
die aus N eapel stam m te, nicht dasselbe bleibende Interesse hervor­
rufen, wie bei einer Frau, die mit den hiesigen Verhältnissen ver­
wachsen war. So konnte es geschehen, dass der Familienname Hil­
debrand  =  H iltebrand, den die M utter des P ropstes führte, auf 
den P ropst selbst oder dessen Vorfahren väterlicherseits übertra­
gen wurde, veranlasst durch den familiengeschichtlichen Hinweis 
auf die N am ensänderung.

A us dem Bericht der Tochter des P ropstes korrespondieren 
die A ngaben mit denen anderer G lieder der Familie, aus denen 
hervorgeht, dass der Stam m vater ein schwedischer Offizier war, 
dessen Nachkommen einen ihnen ursprünglich frem den Namen an- 
nahmen, welcher zufolge den A ngaben dieser Fam ilienglieder 
„M asik“ lautete ; dass aber der V ater des P ropstes eingew andert 
sei, ist ein Irrtum, da die Einw anderung des Stam m vaters in ältere 
Zeit zurückgeht.

W aren die M itteilungen, die von seiten der Familie Masing 
Vorlagen, nicht durchw eg gleichlautend und enthielten sie die Be­
gebnisse nicht bis auf das kleinste aufgerollt, so kann auch die 
Libliksche Mitteilung w eder feste, aufklärende D aten bieten, noch 
vor jenen eine Bevorzugung beanspruchen. Zunächst berichtet 
A . Liblik über den K naben, der E rdbeeren sammelte, solche ver­
kaufte und nach ihnen benannt wurde. Das W eitere, das er d ie­
sem K üster zuschreibt, steht mit diesem in keinem Zusam m enhänge. 
Die Heim suchung die ihn treffen sollte, nämlich die G efahr, in die 
Leibeigenschaft zu geraten, passierte der Familie erst 40 Jahre 
nach dem T ode des hier in B etracht kom m enden K üsters und traf 
zunächst nicht die d irekte Linie desselben. H atten  die von A . Li­
blik erw ähnten Tatsachen eine V erschiebung erlitten, so sei des



weiteren festgestellt, dass der erw ähnte K üster eine Person nicht 
vorstellen kann, auf den sich die Berichte von der H örigkeit, dem 
Freibrief, dessen V erlust und Auffinden, R ettung und Verheiratung 
zu beziehen haben. Diese Liblikschen Berichte sind lediglich aus 
der T atsache der Bedrückung der Familie durch Baron Rosen und 
des gegen ihn angestrengten Prozesses entstanden.

W as die angebliche frühere Zugehörigkeit des Küsters zu den 
Leibeigenen anbetrifft und ferner den „Freibrief“, w orüber A. Li- 
blik durch den estnischen Volksm und unterrichtet sein will, so sei 
folgendes festgeste llt: Die Vorfahren dieser Familie sind seit alter 
Zeit von den Esten für Schw eden gehalten worden, was auch H err 
Lipp m utatis mutandis zugibt, (S. 14). Eine gegenteilige Meinung 
existierte nicht, wie noch H err Friedrich Masing in seiner Jugend 
konstatieren konnte. Hielt das Volk die Vorfahren der Familie 
Masing für Schweden, so liess es diese nicht durch estn isch e1) 
Freibriefe g ere tte t werden. Liess das Volk die Schweden nicht 
durch estnische Freibriefe g ere tte t werden, so konnte der Volks­
mund von einem, diesen Fall betreffenden estnischen Freibrief 
nichts überliefert haben.

*

Im Jahre 1625 zogen schwedische Soldaten in D orpat ein, 
1629 zwang G ustav Adolf die Polen zum W affenstillstand. Liv­
land war andauernd in schwedischen Besitz übergegangen. In 
diese Zeit nach 1625 fällt die Tatsache, dass der Stam m vater der 
Familie Masing in K ay afer2) ansässig wurde. In jene Zeit laufen 
auch die genealogischen Linien zusammen, die A nsiedelung ist 
wohl bedingt gew esen durch Invalid ität; kriegstüchtige Mannschaf­
ten sind wohl weiter im aktiven D ienst behalten worden, zumal 
G ustav Adolf solche, in D eutschland wenigstens, brauchte. Die 
F rage, ob der Stam m vater dieser Familie ein Offizier oder ein 
subalterner Soldat war, unternehm en wir gegenw ärtig  nicht zu 
entscheiden. W ir schliessen uns zunächst den A ngaben des Herrn 
Friedrich Masing an, der von einem Soldaten spricht. D er Soldat, 
ebenso seine Nachkommen nahmen niedere Stellungen ein. Unter 
dem Zwange der Lebensbedingungen passten sie sich den estni­
schen G ebräuchen an. Als Ersatz des unter diesen Um ständen 
irrelevant w erdenden und abgetanen Namens kommt ungefähr 100

1) Im Sinne Libliks, nämlich ein einem Esten ausg-estellter Freibrief.
2) Um 1628 besitzt es der Obrist-Leutnant Hans W rangel.



Jahre später der Name „M asik“ vor, den ein Glied dieser Familie 
wohl in Anlass des anzutretenden Küsteram ts an n ah m ; nach 1780 
führen die G lieder dieser Familie sämtlich den Namen Masing. — 
Um 1700 sind uns 4 Familien der V orfahren dieser Familie b e ­
kannt : die des Küsters, des Landwirts, des Müllers und des W e­
bers. Die Nachkom men dieser haben bis 1800 dieselben oder 
ähnliche Berufe au sg e ü b t; eine A usnahm e bildet O tto  Masing-, der 
um 1790 Pastor zu Lugg-enhusen wird.

Die T atsache, dass A usländer den estnischen G ebräuchen 
sich angepasst haben und ferner, dass diese, besonders wenn nie­
deren S tandes, inbezug auf ihre N ationalität nicht immer einen 
Schutz von seiten ihrer höherstehenden Stam m esbrüder genossen 
haben, bew eist folgendes, das Leben der Schweden in den balti­
schen Landen beleuchtende historische B ild :

Das älteste historische Merkmal von V orhandensein der 
Schweden in den baltischen Landen findet sich in dem alten Hap- 
salschen S tad trech t von 1294, welches sich auf die Schw eden im 
Stifte O esel bezieht. Die O rte , in welche die Schw eden sich 
verbreiteten , sind fo lg en d e : Runö, Osel, Livland auch Kurland, 
Süd-W iek, Dago, W orms, Nuckö, Harrien, Jerw en, W ierland ausser- 
dem noch Ingerm annland und Berislaw. Nachdem  Estland aus 
der H and der D änen unter die H errschaft des O rdensstaates g e ­
kommen war (1346), lebten die schwedischen Bauern, insbesondere 
auf den estländischen Inseln, von keinem G utsherrn bedrückt als 
A ckerbauer und Fischer, wie es scheint, in glücklichen V erhält­
nissen und erw arben sich von den H eerm eistern B estätigung ihrer 
alten Freiheiten. A uch in schwedischer Zeit (1561) wurden ihnen 
dieselben zugestanden, jedoch mit einigen Einschränkungen. N ach­
dem G ustav Adolf angefangen hatte, die K ronsländereien an seine 
Offiziere auszuteilen, kamen die meisten dieser schwedischen G e­
meinden in die Gewalt einzelner G utsbesitzer, die häufig mit ihren 
privilegierten Bauern, von welchen sie zuerst nur A bgaben  ver­
langten, in S treit gerieten. D ieser fiel gew öhnlich zum Nachteil 
der Bauern aus, besonders, als Karl XI der H errschaft die sechs­
m onatliche K ündigung freigestellt hatte. Die K riegsjahre beim 
Ü bergänge in russische Botmässigkeit wie die Pest von 1710 (in 
Reval starben fast acht N euntel der Bürgerschaft und von den 
63 P redigern  Estlands blieben nur 15 übrig, w ährend vom Land­
volke Tausende dieser Geissel erlagen), die furchtbar in den Be­
zirken w ütete, m inderte ihre Zahl und ihr Selbstbew usstsein, be-



sonders da infolge dieses Unglücks auch vielfach fremde Elem ente 
durch H eirat aus dem Esten- und Lettenvolke sich einm engten. 
Und so änderte sich ihr Verhältnis zu den, zum Teil neuen, H err­
schaften, welche zumeist einer anderen Nation angehörten. Ihre 
Rechte wurden ihnen streitig gem acht, neben grösseren A bgaben 
und Leistungen die frühere freiwillige Hilfsarbeit in eine Frohnarbeit 
verw andelt und das H örigkeitsverhältnis auch auf sie auszudehnen 
versucht, was auf O sel, zum Teil auch auf D ago gelang, während 
die Bauern von W ichterpal wegen Mangels an Beweisen ganz wie 
estnische Bauern betrach tet und behandelt wurden. Infolge dessen 
wurden in die Leibeigenschaft geratene schwedische Bauern gleich 
denen estnischer Nation von den G utsbesitzern kurzweg verschenkt 
oder verkauft.

Späterhin sind ganze G ebiete, in denen schwedische Bauern 
lebten, estonisiert worden. Sie bedienten sich, wie z. B. auf Osel, 
im Um gange mit ihren Stam m esgenossen auf den benachbarten 
Inseln der estnischen Sprache. Die Bewohner von Runö, Rogö 
und N argö haben ihre alte Freiheit sich erhalten. Mit Reval und 
N arva haben gegen Ende des 17-ten Jahrhunderts wohl über 12,000 
Schw eden in Estland inklus. Runö sich aufgehalten.

In Livland bei Allatzkiwwi unter K oddafer in der Nähe D or­
pats haben am Königssee (kuninga järw) Schweden gelebt. D aselbst 
ist der Rozifluss und das Dorf Rozikülla (Schwedenfluss und Dorf). 
A uch sind daselbst G rabhöhen mit skandinavisch-germ anischen 
Ringen gefunden worden. In der G egend von Fellin g ib t es meh­
rere G esinde mit dem Namen Rootsi. In D orpat, Riga usw. waren 
schwedische G em einden vorhanden. — Folgende weitere Daten 
interessieren h ier: Die schwedischen Bauern führten keine Familien­
namen. Nach der in Schweden und D änem ark, früher auch in 
N orddeutschland herrschenden S itte, die wahrscheinlich auch hier 
beobach tet w urde, gab der V ater seinem ältesten Sohne immer 
den Namen seines Vaters, z. B. Pär, dem er seinen eigenen z. B. 
H ans mit der Endung „son“ hinzufügte =  Pär H anson 1).

ln Kertell und Roiks fand die Benennung beispielsweise auch 
folgenderm assen s t a t t : Johann Bertelson, dessen Sohn P eter Jo- 
hannson, dessen Sohn A nders Peterson u.s.w. Als Erkennungs­
zeichen der G eschlechter dienten Runen an den H äusern und

1) Nach Russwurms Eibofolke (Reval 1855) zusam m engestellt, teils loco
citato.



G rabkreuzen. D er kleine schwedische Mann mit einem Familien­
namen aus früher Zeit ist als Nachkommen eines H öherstehenden 
in der Gesellschaft zu denken ').

1834 wurde den Esten wie auch den Schweden aufgegeben, 
Familiennamen anzunehmen. Am einfachsten verfuhren die schwe­
dischen Bauern von Runö. Sie setzten den G esindenam en, der 
sonst vor dem Taufnamen stand hinter d ie se n : aus Pass Mart 
en tstand  Martin Pass u.s.w. Sonst wurde auch in der S tad t bei 
einem O nom atopoeten ein Familienname für l 1/  ̂ K. S. das Stück 
eingehandelt, welcher die schönsten schwedischen Namen verfer­
tigte ; auffallend ist Remmelgas, offenbar das estnische rämmalkas 
=  W eidenbaum . Die gegenw ärtig  gebräuchlichen in D ago sind 
zum Teil estnisiert.

Die G esinde waren mit Namen bezeichnet. W ie bei den 
estnischen Bauern so sind auch bei den schwedischen drei von 
einander abhängige Polizeigewalten in Tätigkeit, die G em einde­
polizei für jede Dorfgem einde, die Gutspolizei für jedes G ut und 
das Kirchspielspolizeigericht für jedes Kirchspiel. Von den A b ­
gaben, die die Schweden zahlten, ist noch die K opfsteuer zu er­
wähnen 2).

Im Anschluss an diesen historischen Ü berblick interessieren 
hier folgende spezielle A ngaben, welche das Schicksal einiger P er­
sonen germanischen Stammes in den baltischen Landen d a rle g en : 
Im Jahre 1704 erhält von G eneralm ajor Schlippenbach die Kornets- 
vollmacht Friedrich Johann Heinsen, welche 1706 von Karl XII 
bestätig t wird. Dessen Tochter heiratet 1739 Kangro Tönnis aus 
Hallik, der Sohn Friedrich Johann 1737 Juhhani Reini Tochter. 
Ein anderer Sohn, Karl Gustav, ist H ofsknecht in K ebbelhof von 
1730— 1740, er he ira te t: 1. Tönno Marti Tochter, 2. die Hofes­
m agd Juli Leno. 1767 erhalten sie vom Revalschen G eneralgou­
verneur auf ihre Bitte ein Zeugnis über ihre freie G eburt. — Es 
kommen folgende Namen v o r : Liso Heinsen geb. 1756, Kristohwer 
1795 A do, Willem 1823, Kustas Pridik 1831, Juhhan 1835; ein 
Nachkommen dieser Familie, K ustas Pridik lebt in H apsal als 
Schneider 5). „D a die Familie in den Bauernstand übergetreten

1) Nach Mitteilungen des Herrn Dr. J. Eichfuss —  Dago.
2) Zusam m engestellt nach Russwurms Eibofolke, teils loco citato.
3) Nach Daten aus dem Jahrbuch für G enealogie, Heraldik und Sphragi­

stik Mitau 1904 p. 208 u. 216.



war, ist ihr vom Oberlandg-ericht die Anerkennung- des A dels ver­
sa g t“ 1).

„U nter Assoküll leben noch zwei Familien, die jetzt freilich 
ganz estnisch gew orden sind, aber ursprünglich schwedisch waren. 
D er bisherige Besitzer von Assoküll kaufte sie nämlich, ohne von 
ihrer Nationalität etwas zu wissen, da sie kaum noch die schwe­
dische Sprache verstanden, für 400 Rbl. B. vom Pastor Freund 
in M artens, wohin sie ursprünglich als D om estiken gekommen sein 
mochten. Bei einer A ufforderung an die freien Schweden, sich 
zu melden, kam ihre A bkunft an den Tag, sie blieben aber aus 
freier W ahl in ihren bisherigen Verhältnissen ~). Von den vielen 
Beispielen aus Russwurms Eibofolke, die die Estonisierung behan­
deln, nennen wir noch die Nachkommen des schwedischen Reiters 
Martin S tark  unter dem Pastorat W eissenstein, woselbst seinerzeit 
10 schwedische Familien lebten :!).

U eber estnische Bauern deutscher H erkunft berichtet O. von 
Törne in 3 F ä llen 4) :

I. 1498, Nov. 12. „Int jar 1498 in crastino sancti Martini epis- 
copi et confessoris quam vor unszenn sittende stol des rades Mathias 
Symmermann unde vorleth dit vorg. syn vaderlike erve Thonnies 
S töcker, eynem Möller to lande, mit 1 gardenn buten der Karrie- 
porten tuschen H ans Potgeters unde der C ordt Vinkeschenn gar- 
den belegenn, quid uud frig erfflick to besittende unde to bru- 
kende. U unde des belavede de obg. Thonnies sodann husz vortan 
nicht to vorlatende noch to vorkopende, biszunder eynen Dutschen 
manne unde Borgher. O ck is he salve van Dutschen olderen hier 
ym lande gebaren, wowol desulve Thonnies neyn D udesch spreken 
kann, alszedat her D iderick N asschardt uunde M arten Bokelmann 
vor uuns tugendenn unde warm akeden. (Erbebuch, n. 35 b S. 203 a.)

II. 1621, Jan. 30. „Anno 1621 den 30 Januarij sind auf 
A nordnung Eines Erb. Rhades zween V eetsche (S tadgut Fäht) 
bavren, Kehem bla P eter und Hinrich gebrudern , von dem H. G e­
richtsvogt abgehöret worden, welche sagen, ihr V ater habe ge- 
heissen K ehem bla Jurg, sey geboren im Rasischen G ebiete im 
Dorf Kehem bla, Ihr G rossvater ist gew esen ein Teutscher Klein-

1) Russwurm, Eibofolke p. 75.
2) ibidem p. 75.
3) ibidem p. 157.
4) Jahrbuch für G enealogie, Heraldik u. Sphragistik Mitau 1904 p. 207— 8.



schmitt, welcher sich im Rasischen gesetzet. In der ersten Reuschen 
belagerung aber sey ihr V ater von Kehem bla aufgebrochen, und 
sich nach dem Kalkofen begeben, daselbst gew ohnt 15 Jar. Dann 
ist er zu V eeth gekom m en ongefher umbs 1586 Jhar, dahin er 
mit sich gebracht drey Söhne, under welchen P eter auch g ew esen : 
Hinrich aber ist zu V eethe gebohren anno 90 im H e rb s te : da 
dann ihr V ater folgens gew ohnt stets, bis er daselbst auf der 
Mhulen in der theuren Zeit anno 1602 gestorben. Nach ihres 
V aters Tode sind sie nebst ihrer M utter bey der Mhulen geblieben, 
bis die M utter an der Pest gestorben. Darnach haben sich diese 
beiden brudere bey ihrem eltisten Bruder zu V eethe aufgehalten 
wie derselbe auch mit todte abgegangen, haben sie daselbst zu 
V eethe ein jeder sein eigen land eingenommen und bis anhero 
bew ohnet“ . (Landessachen B. 2.)

III. 1673, Juni 17. „A o (16)73 den 17 Junij hat Elterm ann 
Hansz Lammers wegen seines Lehrjungen, Reinholdt Heinrichsohn 
genanndt, ein testimonium seiner Ehrlichen G eburt halber begehret, 
und ob zwar dessen V ater Kasza Heinrich eine zeitlang ein Frey­
bauer unter St. Johannis G utt, die M utter M adien von gleicher 
Condition gewesen, so sind doch dessen Vorfahren ausz W est­
fahlen entsprossen, und weilen dan itzgedachter Reinholdt H ein­
richsohn von Jugend  auff alhie in der S tad t Reval zur teutschen 
Schule gehalten und zu seiner nohtturft lesen, schreiben und rechnen 
gelernet, alsz hat ein Hochw. R aht anno 1672 den 5. A ugusti 
Ihn von aller Leibeigenschafft und daran dependierenden D ienst­
barkeit freygelassen und losgezehlet . . .“ (W eiter wird um ständ­
lich berichtet, wie zeugbare M änner die freie G eburt des Lehr­
jungen eidlich b eg lau b ig en ; eine B eglaubigung geschieht auch 
durch den Prediger, der „eidlich attestiere t“ .)

Den Nachweis, dass Personen germ anischen Stam mes sich 
dem Estentum  angeschlossen haben, schliessen wir durch N ennung 
zweier uns bekannter Fälle aus neuerer Zeit. D er eine Fall be­
trifft die Familie Sevenberg in Tschorna. D er V orvater dieser 
ist vor ungefähr 90 Jahren aus Schw eden in Livland eingew andert. 
Seine Nachkommen traten  in V erw andschaft zu den Esten durch 
H eirat. Sie nahmen niedere Stellungen ein und w urden hier, trotz 
dem die Familie in Schweden untertan war, allgemein für Esten 
angesehen. G egenw ärtig  ist diese Familie in den russischen Un­
tertanenverband übergetreten , nachdem  vor zwei Jahren das letzte 
schwedische Glied dieser Familie aus Schweden entlassen war.



D er andere Fall betrifft die deutsche Familie Pilz. Diese, 
aus dem Ehepaar und einem Sohne bestehend, w anderte um 1875 
aus Böhmen hier ein. Sie liess sich auf dem v. Essenschen G ute 
K aster nieder. Am 30. O k t 1877 w urde hier die Tochter F ran­
ziska g-eboren. D er Sohn Johann hat keine Schule besucht, wäh­
rend die T ochter estnischen U nterricht in der Gem eindeschule er­
hielt. Johann ist zum zweiten Mal verheiratet. Die erste Frau 
war eine Estin, auch die zweite ist eine solche. Sie sind bis auf 
Franziska, die einen Esten heiratete und durch die H eirat russische 
U ntertanin wurde, A ngehörige Ö sterreichs. Ebenso Johann, der 
W aldarbeiter ist, wie auch Franziska sprechen die estnische Sprache 
geläufiger als die deutsche. In ihren Familien wird estnisch ge­
sprochen.

Endlich sei noch auf die bekannte T atsache hingewiesen, dass 
unter den Esten vielfach Leute auffallen, die vom M ongolentypus 
abstechen. G enaue U ntersuchungen w ürden feststellen, dass die 
M ischheiraten zwischen Germ anen und Esten keineswegs zu den 
seltenen Ausnahm en gehört haben.

*

Zwecks O rientierung über das Kirchen- und Kirchenbuch­
wesen sind hier folgende D aten und A usführungen von B ed eu tu n g : 
„In trüber Verfassung befand sich damals das Kirchenwesen in 
Liv- und Estland. H ier wie dort unwissende Prediger, zerfallene 
Kirchen und Pastorate, für deren U nterhalt nichts geschah, ein 
dem oralisiertes, in krassen A berglauben versunkenes Landvolk. 
Um dem Übel zu steuern, hatte G ustav Adolf bereits Hermann 
Sam son zum ersten Superintendenten von Livland ernannt und 
1627 den gelehrten Bischof Rudbeckius von W esteräs mit einer 
Visitationsreise betraut. A ber beide M assnahmen führten bei den 
tief wurzelnden M isständen nur wenig zur Besserung. Samson 
w urde von seinen eigenen Am tsgenossen aufs b itterste  angefein­
det . . . Bis 1630 erhöhte er die Zahl der P rediger auf dem 
flachen Lande von 5 auf 40, teilte 1629 Livland in Propstbezirke 
ein und schärfte die V eranstaltung von Visitationen und regelm ässige 
Führung der K irchenbücher ein. Schon 1625 hatte G ustav Adolf 
die A bhaltung von Synoden anbefohlen, deren erste jedoch am 
16. F ebruar 1631 stattfinden konnte . . . Nach Gustav Adolfs 
T ode sah sich Samson mehr und m ehr bei Seite geschoben und
durch die 1634 erfolgte Errichtung eines O berkonsistorium s ledig-
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lieh auf die geistliche Visitation und Kirchenzucht beschränkt. 
Doch die Maschine arbeitete nicht ordentlich, was wohl nicht zum 
geringsten der heftigen O pposition zuzuschreiben ist, die der leiden­
schaftliche Samson m achte. Bald brachen erb itterte K om petenz­
streitigkeiten zwischen S uperin tendent und Konsistorium aus. D er 
Zwist dauerte ohne Pause bis zu Sam sons Tode. Nun brachen 
beispiellose Unordnungen aus, seine N achfolger wussten die Zügel 
nicht fest zu fassen und waren froh, wenn sie die Last von sich 
werfen konnten. W eder tag ten  Synoden, noch w urden V isitationen 
ausgeführt, so dass die P rediger, von deren Lebensw andel auch 
seltsam e G erüchte umliefen, wohl sagten, sie wüssten w eder vom 
Superintendenten noch Konsistorien etwas. D er Russeneinfall von 
1656 m achte den kümmerlichen A nsätzen vielfach ein völliges Ende, 
wenn er auch „die einmal geschaffenen universalhistorischen G rund­
lagen nicht zu verwischen verm ochte“ . . . Mit den kirchlichen 
und Bildungsverhältnissen der Bauern sah es freilich auch gegen 
Ende des 17 Jahrhunderts übel genug aus. A berglauben und 
heidnische G ebräuche waren allenthalben im Schwang, die Krimi­
nalfälle in steigender Tendenz. Es kann das nicht W under nehmen, 
da es ein eigentliches Volkschulwesen nicht gab und die P rediger 
vielfach einen betrübenden G rad von U nbildung und Moral auf­
wiesen und durch die elende materielle Lage in der sie sich be­
fanden, bessere Kräfte von dem Pfarram t abgelenkt w urden. N icht 
verschwiegen soll es werden, dass trotz dieser ungünstigen V er­
hältnisse eine Anzahl edler P rediger den G rundstein zur Ü ber­
setzung der Bibel und des Katechism us wie der K irchenlieder ins 
Lettische und Estnische vorgenom m en und an ihrem Teil diese 
M änner ein grosses Stück K ulturarbeit geleistet haben“ 1).

Befand sich, wie aus diesem Zeitbilde ersichtlich, das damalige 
Kirchenwesen in ungeordneten V erhältnissen, war die Führung 
der K irchenbücher keine regelm ässige, genügte der P rediger nicht 
immer den A nforderungen, so sprechen diese Tatsachen gegen 
eine These, die die K irchenbücher als vollkommene Q uellen für 
N ationalitätsfragen gelten lassen will. Eine korrekte B erichter­
stattung über die N ationalitäten, wenn eine solche Vorgelegen hätte, 
kann billigerweise doch nur einem geordneten Kirchen- und K irchen­
buchwesen zugeschrieben w erden. Die Intention, Bericht zu führen 
über die A bstam m ung des einzelnen G em eindegliedes, hat jedoch

1) Seraphim, Baltische Geschichte, loco citato.



den K irchenbüchern nie zu G runde gelegen. Diese hatten ledig­
lich den Zweck, dem Verzeichnen rein kirchlicher D aten und A m ts­
handlungen zu dienen und sind die Folge eines kirchlichen Erfor­
dernisses, welches Nationalitätsfragen nicht umfasst. A uch die 
Bücher der neuen und neuesten Zeit. Das K irchengesetz, das die 
G rundlage zur Führung der K irchenbücher bildet, enthält keinerlei 
Bestimmungen darüber, wie diese in den Gem einden mit verschie­
dener N ationalität zu führen sind, es enthält auch keinerlei Be­
stimmungen, die Nationalitäten auseinanderzuhalten.

W enn dem gegenüber die Tatsache zu verzeichnen ist, dass 
bereits in einigen der ältesten K irchenbücher (nicht in allen) die 
Tauf- Trau- und Totenverzeichnisse für die deutschen L andge­
meinden gesondert von den estnischen resp. lettischen geführt 
worden sind, so hat sich solches ohne besondere Vorschrift aus 
praktischen G ründen ergeben, da es ja daran liegen musste, eine 
zweckmässige Ü bersicht über die zweisprachige G em einde zu g e­
winnen. Die Eintragung in die deutsche, estnische resp. lettische 
Liste ist im allgemeinen von der Sprache abhängig gew esen, in 
welcher die A m tshandlung vollzogen wurde, die Zugehörigkeit zu 
der deutschen, estnischen resp. lettischen G em einde davon, zu 
welcher von diesen sich das G em eindeglied bekannte. D a eine 
schroffe Trennung der Nationalitäten nicht stattfand und es jedem 
freistand, entsprechend seinem Bildungsniveau oder seiner A nschau­
ungen sich nach freier W ahl entw eder zur deutschen oder estni­
schen resp. lettischen Gem einde zu halten, so finden sich in den 
estnischen Verreichnissen ebenso D eutsche, wie in den deutschen 
Verzeichnissen Esten oder Letten. Diesen T atbestand  fand das 
K irchengesetz von 1832 v o r ; es fand sich aber kein Anlass, Be­
stimmungen über die Scheidung der N ationalitäten aufzunehmen. 
Und die P rediger richteten sich nach der alten Praxis.

Folgende D aten beweisen, dass selbst grössere N iederlassun­
gen von A usländern auf den estnischen G ottesdienst angewiesen 
gewesen s in d : „Sowie auf dem K oppel und dem Kirchhofe (Hapsal) 
wohnten einige Schweden. D er P ropst Carlblom richtete um ihret­
willen, da er 1785 22 Kommunikanten zählte, alle 4 W ochen einen 
schwedischen G ottesdienst ein, der aber jetzt aufgehört, weshalb 
sie sich, da alle estnisch verstehen, zur estnischen Kirche hielten, 
obgleich die alten gern den G ottesdienst in Nucko oder W orms 
besuchen. G egenw ärtig sind es noch 5 Familien, in denen schwe­
disch gesprochen wird, doch verstehen die Kinder fast aller besser
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estnisch als schwedisch und w erden wohl bald ihre N ationalität 
vergessen haben“ 1).

„Im Jahre 1641 äusserte der Bischof Ihering, dass die Hälfte 
der G em einde (Roicks) schwedisch sei und bestim m te, dass dfe 
Schweden, die das Estnische alle verständen, da sie bei der Kirche 
wohnten, gehalten sein sollen, auch die estnische P red ig t zu be­
suchen“ -).

„D a sowohl auf dem Hofe als auch in der Kirche nur das 
Estnische von ihnen gehört wird (D ago) und auch seit 1830 die 
besonderen schwedischen P redigten , die zuerst der O rtsp red iger, 
dann die P red iger von Pühalep und W orm s hielten, gänzlich auf­
gehört haben, weil sie als unnütz angesehen w urden, so erhielt 
sich die Sprache, welche die Schw eden selbst nicht achteten, nur 
wie eine einzelne O ase in der W üste, die über kurz oder lang 
von den Sandw ogen der estnischen M undart begraben  zu w erden 
bestim m t ist. Ü brigens ist es ihnen bis jetzt noch g esta tte t, den 
Katechismus schwedisch zu lernen und bei ihrer Konfirmation und 
Kommunion wird der sie betreffende Teil des G ottesd ienstes schw e­
disch gefeiert“ 5).

„D iese beiden G ebiete (W ichterpal), die den nördlichen Teil 
des G utes ausmachen, sind von Schw eden bew ohnt, die zwar ganz 
unter denselben V erhältnissen wie die Esten leben, da ihre P ri­
vilegien nicht anerkannt wurden und in der Kirche und beim 
Konfirm ationsunterricht m eistens an die estnische Sprache gew iesen 
sind, doch unter sich ihre Sprache und Sitte bew ahrt haben. D urch 
H eiraten und V ersetzungen sind viele Esten unter sie gem engt 
und wir können unter den Bauern des G uts, deren Zahl sich 1850 
auf 1205 Personen belief, nur etw a 350 Schw eden annehm en, 
unter denen die jüngeren meistens schon lieber estnisch als schw e­
disch sprechen. N ur in etwa 20 Familien werden auch die K inder 
noch nach schwedischen Lehrbüchern und K atechism en unterrichtet, 
die übrigen gebrauchen fast nur estnische Bücher und so scheint 
hier wohl das schwedische Elem ent in nicht ferner Zeit von dem 
estnischen überw ältigt zu w erden“ 4).

„A ndere, namentlich Schiffer (Reval) lassen ihre K inder estnisch

1) Russwurm, Eibofolke pag. 76.
2) ibid. p. 91.
3) ibid. p. 97.
4) ibidem p. 144.



lernen, daher auch die Konfirmation deutsch oder estnisch geschehen 
muss . . .  In T racht und Lebensweise haben sich die höheren 
S tände den deutschen, die niederen den estnischen G ew ohnheiten 
anbequem t“ 1).

„G enauere N achrichten standen mir über dieses Kirchspiel 
nicht zu G ebote, da die W ichterpalschen Schw eden in den Kirchen­
büchern von den Esten nicht unterschieden w erden“ 2).

„Im Jahre 1849 wurde auch für das G ebiet von W ichterpal 
ein Schulm eister angestellt, der den W inter hindurch am M ontag 
in Kurks, am D ienstag in Williwal, am F reitag  in Eglema und 
am Sonnabend in Uggla, wohin die K inder aus den übrigen schwe­
dischen Dörfern sich versammelten, Schule hält. Die Kinder werden 
im Lesen, einige auch im Schreiben geüb t und in der Kenntnis 
des Katechism us geprüft und zwar in der Sprache, in welcher sie 
ihn zu Hause gelernt haben, estnisch oder schwedisch. Da fast 
nur estnisch gepred ig t wird, ist die Zahl der Gesinden, in welchen 
die K inder noch schwedisch lesen lernen, auf 20 herabgesunken“ 3).

„D agegen beklagten sich 1684 die Rogöer, dass ihr P rediger 
Berlin zu selten schwedisch, sondern nur estnisch p red ig e“ 4).

Von den speziellen Fällen, die dartun, dass A usländer in 
den estnischen Listen der K irchenbücher geführt worden sind, 
nennen wir die hier besonders auffallenden. Bekannt ist es ja, 
dass zu der estnischen resp. lettischen G em einde in zahlreichen 
Fällen A usländer gehört haben. Es wird kaum ein landsches 
estnisches Kirchenbuch geben, in welchem nicht A usländer als 
estnische G em eindeglieder eingeschrieben sind. A ber auch in den 
deutschen Kirchenbüchern finden sich Esten und L etten und her­
vorgehoben werden muss, dass die Eintragungen fast immer ohne 
allen Hinweis auf die Nationalität erfolgt sind. Die Familie Se- 
venberg  (A ugust Sevenberg, Karels Sohn, geb. 1850, 25. I.) g e ­
hört zur Torm aschen estnischen Gem einde. Sie wurde auch in 
der Zeit im Torm aschen estnischen K irchenbuch registriert, als 
sie noch Schw eden untertan war.

Die deutsche Familie Pilz ist ursprünglich katholisch. Die 
Eltern des Johann und der Franziska haben keinen Konfessions-

1) Russw urm , E ib ofo lk e  Bd. II p. 156.
2) ib id . Bd. II p. 155.
3) ib id . Bd. II p. 165.
4) ib id . 373.



Wechsel vorg-enommen.. Auf Wunsch des Vaters sollten die Kinder 
Johann und Franziska zum Luthertum übertreten. Nach vielen 
Schwierigkeiten, die der Dorpater katholische Priester machte, in­
dem er den Taufschein der Franziska nicht herausgeben wollte, 
wurde diese zusammen mit estnischen Lehrkindern 1899 lutherisch 
konfirmiert, Johann 1901. Die Konfirmationslehrstunden erhielten 
beide in estnischer S p rach e ; demnach wurden sie auch in das 
estnische Kirchenbuch des Kirchspiels W endau eingetragen, ganz 
abgesehen davon, dass sie österreichische Untertanen und Deutsche 
sind. Gegenwärtig  gehören sie zur estnischen Gemeinde dieses 
Kirchspiels.

Wie alle diesbezüglichen Daten zeigen, sind die Kirchen­
bücher für Nationalitätsfragen nicht eingerichtet gewesen. Wollte 
man in strittigen Fällen die im estnischen Kirchenbuche oder in 
estnischer Sprache Verzeichneten aus diesem oder ähnlichem G runde 
für Esten erklären und analog die im deutschen Kirchenbuche für 
Deutsche, so wäre der zu ermittelnden W ahrheit um nichts gedient. 
Mit Scheingründen können auch die Wichterpalschen Schweden 
für Esten erklärt werden.

Da seit alter Zeit Ausländer unter den Esten gelebt haben, 
die, besonders wenn sie den estnischen Namen und Gebräuchen 
sich anbequemt hatten, in den Akten und Kirchenbüchern von 
den Esten nicht unterschieden sind, während das Bewusstsein ihres 
ursprünglichen Volkstums fortlebt, wird eine exakte Nationalitäts­
forschung diese Tatsachen in Rechnung zu ziehen haben.



In der Schrift des H errn Lipp heisst es Seite 12: „D eshalb“ 
— nämlich weil Pastor Schmid das A bleben des K üsters Johann 
Masik und seiner Tochter in estnischer Sprache verm erkt hat und 
„dieser P asto r die estnische Sprache nur bei U ndeutschen anwen­
d e t“ — „ist es unw iderlegbar: der de:zeitige Pastor zu Marien- 
M agdalenen, Christian Schmid, hat den K üster für einen Esten 
gehalten“ .

Entgegen diesen A usführungen des H errn Lipp sei zunächst 
festgestellt, dass Pastor Schmid die estnischen und deutschen G e­
m eindeglieder w eder in gesonderten  Kirchenbüchern noch über­
haupt getrennt registriert hat. In dem Totenverzeichnis wie auch 
in den R egistern für Konfirmierte, G etrau te und G etaufte finden 
sich deutsche Namen unm ittelbar unter estnischen und um gekehrt; 
so sind, um ein Beispiel herauszugreifen, die E in tragungen : „Hr. 
v. S tackeibergs Tochter O ttilie, begraben  den 6. Jan. 1734“ und 
„seppa A ndres, alter W irt von 80 Jah ren “ wie alle übrigen im 
Totenverzeichnis ungetrennt erfolgt. U eber die N ationalität der 
registrierten Toten ist kein V erm erk geführt worden. Solche V er­
merke fehlen auch in den übrigen Verzeichnissen des Kirchenbuches 
für G etaufte, Konfirmierte und K opulierte. W enn nun doch z. B. 
1731, den 7. Mai die Bezeichnung „D eutschm ann“ vorkommt, so 
gehört diese zu den seltensten Ausnahm en, aus welchen nicht der 
Schluss gezogen w erden kann, Pastor Schmid hätte die Nationa­
lität seiner G em eindeglieder durch V erm erke begutachtet, da ja 
die Masse der deutschen und estnischen Namen ohne jeden H in­
weis auf die N ationalität der T räger verzeichnet ist.

W as nun die Familie Masing anbetrifft, so hat Pastor Schmid, 
gem äss seiner Eintragungsm ethode, diese w eder als deutsch oder



schwedisch, noch als estnisch bezeichnet. Die E intragungen b e ­
treffend diese Familie wie auch die übrigen estnischen G em einde­
glieder sind keinesw egs durchw eg in estnischer Sprache ausge­
führt, selbst nicht einmal in dem von H errn Lipp bevorzugten 
Totenverzeichnis. Estnisch geschrieben sind die Personennam en, 
was in diesen Fällen anders garnicht möglich ist, ebenso meist der 
W ohnort oder einige Bezeichnungen z. B. tü t ta r ; die ergänzenden 
D aten über das A lter u. s. w. sind fast immer in deutscher Sprache 
ausgeführt. D aher finden sich über die Familie Masing auch 
deutsche E intragungen, z. B. im Konfirmandenverzeichnis von 1730: 
„D en 25. Januar ward A ndres, K üsters Johann Masik Sohn ad 
S. S. geführt“ . Im Totenverzeichnis von 1734 heisst e s : „K irkust, 
Johhan Masik, M arien-Koster alt 49 Jahr, begraben in der Kirche. 
D iese E intragung und den allerdings in estnischer Sprache kurz 
erfolgten V erm erk über das A bleben der Tochter dieses K üsters 
will H err Lipp als Beweis einer estnischen H erkunft des K üsters 
an seh en ; d. h. das Totenverzeichnis wäre somit m assgebend für 
die Feststellung der N ationalität dieser G em eindeglieder, da H err 
Lipp sich speziell auf dieses Verzeichnis beruft.

Es wird dem nach in F rage kommen, ob Pastor Schmid, en t­
gegen den anderen Verzeichnissen des Kirchenbuches, in welchen 
die deutsche Sprache bei den E intragungen estnischer G em einde­
glieder prävaliert, das Totenveizeichnis als Q uelle für N ationali­
tätsfragen eingerichtet hat, indem er die N ationalität der Toten 
durch deutsche resp. estnische E intragungen kennzeichnete. D iese 
Frage wird jede  sachliche Kritik verneinen und feststellen, dass 
Schmid nicht N ationalitäten reg istriert hat, sondern G em eindeglie­
der. Letzteres geh t nicht nur aus dem Totenverzeichnis hervor, 
sondern auch aus der ganzen Kirchenbuchführung überhaupt. 
Personen mit deutschen Namen aus der Gesellschaft w urden deutsch 
eingeschrieben, die somit auch zur deutschen G em einde gehörten , 
estnische G em eindeglieder aber, selbst wenn sie deutsche Namen 
führen, im V erm erk auch estnisch und deutsch, zum Beispiel: 
„Kaiawere M ö tsast: Johann W eiss“ oder „Jeew elga k an k u r: A dam  
Philipp“.

D a in den K irchenbüchern (1727— 1752) des Pastors Schmid 
bereits in früher Zeit einige estnische G em eindeglieder mit F a­
miliennamen verzeichnet sind, so hätte Schmid, wenn er N ationa­
litätsfragen zu beantw orten beabsichtigte, diesen Familiennamen 
entsprechende Verm erke beizufügen nicht unterlassen, da anderen-



falls M issverständnissen Tür und Tor g-eöffnet blieb, w orüber er 
nicht im unklaren bleiben konnte. Speziell im Totenverzeichnis 
sind ferner nicht alle Eintragungen, in denen estnische Namen 
Vorkommen, inbetreff der O rtsbezeichnung und Ergänzungsver­
merke estnisch, wie z. B . : „von K ay afe r: Ello des H errn O bri­
sten Bedienten seine Ehegattin, begraben d. 16. Juni 1734. Ello 
müsste somit zufolge der deutschen E intragung eine D eutsche sein.

D a N ationalitätsfragen in jener Zeit keine B edeutung hatten, 
so kann auch schon deshalb dem Pastor Schm id eine Betonung 
derselben nicht zugeschrieben werden. Es wird dem nach in Be­
tracht zu ziehen sein, ob die einzelne E intragung, in welcher est­
nische Namen oder in estnischer Sprache gehaltene Daten Vor­
kommen, für eine estnische H erkunft des R egistrierten aussagt. 
Die Tatsache, dass seit alters her A usländer zu der estnischen 
Gem einde gehört haben, lässt estnische Namen nicht unbedingt 
für eine estnische H erkunft sprechen. D aher können diese Ein­
tragungen in Fällen, in welchen begründete A ngaben über die 
Abstam m ung vorliegen, nicht als ausschlaggebend gelten. Und 
die M ethode, die nur die Eintragungen gelten lässt, kann nur 
formalen W ert repräsentieren, ohne zur vollkommenen Erkenntnis 
zu führen, da sie ihre Schlüsse nicht aus unzweifelhaften Prämissen 
ziehen kann.

Die alten Kirchenbücher zensiert H err Lipp fo lgenderm assen: 
„H ierbei ist von Bedeutung, dass das Kirchenbuch unsere Fragen 
(nämlich, was der V erm erk „U ndeutscher“ bedeutet) keineswegs 
in anzuzweifelnder W eise beantw ortet. Die Aufzeichnungen ge­
schehen nicht willkürlich, sie stützen sich auf feste Tatsachen. So 
w erden anno 1763 ein Müller aus Iggafer H ans Heinz, dann H ein­
rich W uks, dann 1765 ein Joh. Heinr. W achs als halbdeutsche 
bezeichnet. Auch kennt das ältere Kirchenbuch (1731, 7. Mai) 
die Bezeichnung „D eutschm ann“. Ebenso sind die wenigen Schwe­
den oder schwedischen Beamten, die nach dem nordischen Kriege 
noch hier verblieben, nicht ohne einen entsprechenden Verm erk 
verzeichnet. Bei den Eintragungen über die Familie Masing aber 
findet man keinen speziellen V erm erk. Die G lieder dieser Fami­
lie sind im Kirchenbuche in derselben W eise verzeichnet, wie die 
anderen G lieder des estnischen Volkes. Sie stehen geradenw egs 
in der Liste für U ndeutsche, folglich von den deutschen getrennt, 
welche in speziellen Kirchenbüchern geführt werden. So ist un­
w iderlegbar erw iesen : nicht nur allein Pastor Schmid (-(- 1759)



sondern auch dessen Nachfolger haben die Glieder der Familie 
Masing für Undeutsche, d. h. für Esten gehalten“ . (S. 13.)

Hierin liegt auch der W ert der Lippschen Begutachtung der 
Kirchenbücher. Mit der A usfüh rung : „Auch kennt das ältere
Kirchenbuch (1731, 7. Mai) die Bezeichnung „D eutschm ann“, 
ebenso sind die wenigen Schweden, die nach dem nordischen 
Kriege noch hier verblieben, nicht ohne einen entsprechenden 
Vermerk verzeichnet“, behandelt er 25 Jahre der Kirchenbuchfüh­
rung des Pastors Schmid!

Wie weit in den vorliegenden Fragen die Bezeichnung 
„Deutschm ann“ von Bedeutung ist, ist von uns bereits früher fest­
gestellt worden. „Die wenigen Schweden oder schwedischen Be­
am ten“ sind nicht ihrer Nationalität wegen mit „entsprechenden 
Vermerken verzeichnet“ ; diese Vermerke hingen als Hinweis mit 
deren Beruf zusammen und die Registrierung dieser hochgestellten 
Beamten konnte keineswegs zur Lösung der Frage über die A b ­
stammung der Familie Masing herbeigezogen werden, die sich der 
estnischen Gemeinde an^eschlossen hatte. Des weiteren sei zu­
recht gestellt, dass die Seite 12 von Herrn Lipp erfolgte Beto­
nung, „man hä tte“ in der Schmidschen Zeit von „Undeutschen 
gesprochen“, unbegründet ist. In den Kirchenbüchern des Pastors 
Schmid finden sich keine Einteilungen für Deutsche und U ndeut­
sche, und daher konnte H err  Lipp auch nicht auf Grundlage die­
ser Bücher obige Betonung, die einen Hinweis auf die Nationalität 
der Familie Masing enthält, erfolgen lassen. Desgleichen konn4e 
Herr Lipp in den die Kirchenbücher behandelnden Ausführungen, 
die einesteils in die Zeit des Pastors Schmid zurückweisen und 
dann dessen Nachfolger betreffen, nicht im allgemeinen davon 
sprechen, dass die Glieder dieser Familie „geradenwegs in der 
Liste für Undeutsche stehen, folglich von den Deutschen getrennt, 
welch letztere in speziellen Kirchenbüchern geführt w erden“, denn 
zur Zeit Schmids existierten weder Bücher für Esten, noch D eut­
sche oder Undeutsche, sondern für Gemeindeglieder, die trotz 
verschiedener Nationalität in ein und demselben Kirchenbuche 
ungesondert registriert wurden und die Verzeichnisse für Deutsche 
und Undeutsche kommen in Marien-Magdalenen erst na^h dem 
Ableben Schmids im Jahre 1761 in Gebrauch.

In Ergänzung des die Kirchenbücher betreffenden Bildes aus 
der Schrift des Herrn Lipp seien die wenigen sporadischen Daten,



die auf die Forschung- einen Bezug- haben könnten und sich in 
der g-enannten Schrift finden, zusamm eng-estellt:

1. „Im Jahre 1727 war Pastor in Marien-Mag-dalenen Chri­
stian Schmid, g-eboren in Brandenburg-; dieser wurde am 16. Juli
desselben Jahres introduziert. Die alten Schriften stellen dem 
hervorrag-enden Manne inbezug auf seine A m tstätigkeit das ehren­
vollste Zeugnis aus“ . (S. 8.)

2. „W ahrscheinlich ist sie nach 1752 gestorben, in welcher 
Zeit m ehrere Jahre hindurch keine Eintragungen in das Kirchenbuch 
erfo lg ten“. (S. 12.) — Hieran anknüpfend sei die Eintragung des 
Pastors Ewerth e rw äh n t: „In dem vorhergehenden von Pastor 
Schmid geführten Kirchenbuche fehlen die R egister über alle 
A m tsverrichtungen von 1753— 1760, also 8 Jah r“ . (Kirchenbuch 
von 1761, der A utor.)

3. „In dieser Zeit (1736— 37) hat Pastor Schmid die Kir­
chenbücher mit grösser Sorgfalt in O rdnung gehalten. Diese
Sorgfalt ist vorbildlich auch für unsere Zeit“ . (S. 147.)

Hierzu kommen die bereits erw ähnte „estnische E intragung“ 
und die Behauptung, P asto r Schmid wende die estnische Sprache 
nur bei Esten an, die deutsche nur bei D eutschen. — Das ist 
alles. Doch über die Einrichtung der K irchenbücher und darüber, 
dass Schmid nicht Nationalitäten registriert hat, sondern Gem ein­
deglieder und ferner, dass diese G em eindeglieder ungesondert in 
ein und dem selben Buche geführt sind und dass die seltene Be­
zeichnung „D eutschm ann“ von keiner prinzipiellen Bedeutung sein 
kann, weil ja die Masse der deutschen und estnischen Namen ohne 
jeden  Hinweis auf die N ationalität der T räger verzeichnet ist, 
schweigt H err Lipp und gelangt so zu seinen „unw iderlegbaren“ 
Schlüssen.

W as die von den Nachfolgern Schmids geführten Kirchen­
bücher anbetrifft, die mit dem Jahre 1761 beginnen und in 
welchen zum ersten Mal die Einteilung in Deutsche und U ndeut­
sche ]) vorkommt, so will H err Lipp aus diesen die Nationalität 
der Familie Masing mit S icherheit bestim mt haben, weil die Ein­
teilung solches gesta tte , denn die Bezeichnung „U ndeutscher“ 
wie auch der in dieser Rubrik vorkom m ende V erm erk „H alb­
deu tscher“ gründen sich auf feste T atsachen“ .

Diese Lippsche Interpretation, welche die als „H albdeutsche“

1) D iese  Einteilung ist nicht in allen Kirchspielen vorhanden.



bezeichneten Personen und sämtliche in den Rubriken für U ndeu t­
sche Reg-istrierten für Esten oder estnischer H erkunft erklärt, 
stützt sich auf keine U n tersuchungen ; sie hat dem nach lediglich 
den W ert einer blossen B ehauptung. Zieht man in Betracht, dass 
selbst in unserer Zeit, trotz der aktuellen N ationalitätenfrage, P e r­
sonen in den estnischen Kirchenlisten geführt w erden, die sogar 
U ntertanen ausländischer Reiche sind, so wirft sich die Frage von 
selbst auf, warum in jener Zeit des nationalen Indifferentismus in 
der Liste für U ndeutsche nur allein Esten eingetragen sein müs­
sen ? Es ist doch mit aller Gew issheit anzunehm en, dass F rem d­
stämmige, die den Esten näherstanden als den Deutschen, auch 
unter die Esten oder U ndeutsche gezählt w urden. W as ferner 
den V erm erk „H albdeutscher“ anbetrifft, so ist keinesw egs zu be­
haupten, dass dieser nur auf Esten angew andt wurde, die sich 
dem Deutschtum  zuneigten. Die Bezeichnung „H albdeutscher“ 
ist auch auf Personen germ anischen Stam m es angew andt worden, 
die sich dem Estentum  angeschlossen h a t te n ; letztere w urden auch 
kurzweg Esten genannt, w ährend die Bezeichnung „H albeste“ 
kaum gebraucht w urde oder wenigstens nicht populär gew orden 
ist. D aher erscheint es sehr fraglich, dass die von H errn Lipp 
zitierten „H albdeutschen“ sämtlich estnischer H erkunft waren, so 
z. B. der Iggafersche Müller W achs. Die E intragung im Kirchen­
buche la u te t : „D es Iggaferschen halbdeutschen Müllers H ans
Heinrich W achs und seines W eibes H elena Sohn Karl Johann 
unter E llistfe r; Taufzeugen: 1. Karl Christof W erf, B edienter auf 
Fehtenhof 2. Erdm ann Schmauck, Am tm ann auf H aselau 3. A nna 
Elisabeth Kalkström, geb. Gers. (1765).

Die Frage, ob die Nachfolger Schmids die Familie Masing 
für estnisch gehalten haben, indem sie diese in die Liste für Un­
deutsche eintrugen, ist von keiner B edeutung für die Bestimmung 
der H erkunft und A bstam m ung des Stam m vaters derselben, der 
vor 135 Jahren in Kayafer ansässig gew orden war und dessen 
Nachkommen sich der estnischen G em einde angeschlossen hatten.

Zur Frage, mit welcher Sicherheit H err Lipp die Tatsachen 
und Kirchenbücher interpretiert, b ietet folgende A usführung einen 
B eitrag : Es heisst (S. 150): „U nser W eber Jaak  (zur Masingschen 
Familie gehörig) ist nicht allein im A m te. D as Kirchenbuch nennt 
hier so manchen W eber, den W eber A adam , Christian, Tannel 
u. s. w. W ollten wir diese alle zu einer Familie zählen, dann 
wäre die Familie überaus gross. W ir könnten nicht anders als



annehm en : In Kayafer-Ioewäli hatte sich eine G ruppe von W ebern 
etabliert, dort gfab es Meister und Gesellen. Als ersten müssen 
wir den W eber A adam  ansehen, der im Taufverzeichnis 1727 auch 
W eber A adam  Philipp „Jeewelg-a kankur“ genannt wird. Philipp 
scheint sein Taufname zu sein, denn unter den Taufzeugen kommt 
auch der Name Philipp v o r : H edw ig Philipp, Christian Philipp. . . . 
Auch wird er im Kirchenbuche 1728, den 25. A ug. „H ofesw eber“ 
genannt. Er, A adam , hat, wenn wir sagen dürfen, als Lehrmeister 
für W eber fungiert und konnte ein Frem dstäm m iger, ja selbst ein 
•Schwede sein, dahin deuten schon die Namen in seiner F am ilie: der 
der Frau G ertrud, einer Tochter Triinleneken, des Sohnes H in d rik ...

W ie bereits erwähnt, sind, H errn Lipp zufolge, die hier ver­
bliebenen Schweden mit „entsprechenden V erm erken“ verzeichnet 
und „die estnische Sprache braucht Pastor Schmid nur bei Un­
deutschen“ . A adam  Philipp kann keinen V erm erk aufweisen, auch 
ist er estnisches G em eindeglied, was aus der estnischen Eintragung 
„Jeew elga kankur“ hervorgeht. Auf G rund seiner M ethode konnte 
H err Lipp nicht mit der Möglichkeit rechnen, dass der G enannte 
ein Frem dstäm m iger wäre. Auch die deutschen Namen konnten 
keinen A nhalt bieten, denn in dem ihm ebenso unklaren Falle der 
A bstam m ung der Familie Masing nennt H err Lipp die deutschen 
Namen Hedwig, Karl, G ertrud , Daniel, Niglas, Johann kurzweg 
„entlehnt“ .

Nicht besser geschieht es mit Niglas Möller, der auch „ein 
Schwede sein konnte“ . — Endlich fällt die in Betracht gezogene 
Möglichkeit auf, „A adam  den Schw eden“, „Jaak den E sten“ u. s. w. 
zu einer Familie zu zä h len !

W as des weiteren die Lippsche Behauptung anbelangt, Pastor 
Schmid habe die estnische Sprache nur bei U ndeutschen ange­
w andt, so ist folgendes festzuste llen :

In dem Kirchenbuche des Pastors Schmid kommen bereits 
in früher Zeit Familiennamen führende estnische G em eindeglieder 
vor, z. B. A dam  Philipp, Johann W eiss, Niglas Möller. Man 
wird, da keine Tatsachen dagegensprechen, die Genannten zu­
nächst für G erm anen ansehen können, weil ja die Esten in so 
früher Zeit im allgemeinen keine Familiennamen führten. Da 
ferner A dam  Philipp und W eiss mit estnischen Verm erken regis­
triert sind, wie : „Jeew elga kankur“ oder „kaiawere m ötsast“, sc 
erg ib t sich, dass Pastor Schmid die estnische Sprache auch bei 
N ichtesten angew andt hat.



W as die Gemeindeglieder anbetrifft, die estnische Taufnamen 
führen und ohne Familiennamen registriert sind, so fragt sich, ob 
deren Eintragung eine Behauptung rechtfertigt, Pastor Schmid 
habe die estnische Sprache nur bei Esten angewandt. Wie zu­
nächst festgestellt sei, haben Fremdstämmige, die keine Familien­
namen führten, in estnischen Kirchspielen gelebt, so z. B. Kehem- 
bla Peter, Kehembla Jurg, Kasza Heinrich. Dass auch im Kirch­
spiel Marien-Magdalenen solche Fremdstämmige gelebt haben, 
zumal die schwedischen Niederlassungen in der Umgegend dieses 
Kirchspiels in Dorpat, Falkenau, Lais und Koddafer eine Einwan­
derung begünstigen müssten, veranlasst durch die Verwendung 
kulturell höherstehender Personen auf den Gütern, ist mit aller 
Gewissheit anzunehmen. Es ist ferner mit aller Gewissheit anzuneh­
men, dass bereits vor dem Amtsantritt des Pastors Schmid J) solche 
zur estnischen Gemeinde gehört haben, über deren Nationalität 
die Kirchenbücher, weil keine Anhaltspunkte vorhanden sind, 
nichts aussagen können, wie z. B. die Namen : „Kehembla P e te r“ , 
„Kehembla Ju rg “ , „Kasza Heinrich“ beweisen.

Auf Grund der berechtigten Annahme, dass im Kirchspiel 
Marien-Magdalenen bereits in früher Zeit Fremdstämmige gelebt 
haben, die in den Kirchenbüchern nur mit A ngabe ihres W ohn­
orts und des Taufnahmens verzeichnet sind und zur estnischen 
Gemeinde gehörten und auf G rund der Tatsache, dass Deutsche 
zu dieser Gemeinde zählten, welche in estnischer Sprache regis­
triert wurden, was z. B. die Eintragungen „kaiawere Mötsast“ oder 
„Jeewelga kankur“ beweisen, ist die Lippsche These, Pastor Schmid 
wende die estnische Sprache nur bei Undeutschen an, als leere 
Behauptung anzusehen.

*

Des weiteren heisst es in der Schrift des Herrn Lipp (S. 14): 
„Sie sind seinerzeit, darüber dürfen wir nicht zweifeln, wahrschein­
lich Leibeigene der Besitzer des G utes Kayafer gewesen. Aus der 
Leibeigenschaft sind sie aber früh, das steht ebenso fest, freige­
kommen. Die Besitzer des G utes Kayafer haben der ehrenhaften 
und unbescholtenen Familie die Freiheit geschenkt. W ann dieses

1) Anno 1680 ist Pastor Gerstenkorn Prediger in M arien-Magdalenen g e ­
worden, t  1709. Vor ihm füllt diesen Posten Pastor Matthiae aus. 1709— 1727 
ist die Pfarre u n b ese tzt; die Gem einde wird gelegentlich, namentlich in späterer 
Zeit, vom Koddaferschen Pastor Günterhack bedient.



geschehen ist, wissen wir nicht, wir können aber annehmen, dass 
die Freilassung noch in der schwedischen Zeit, vor Beginn der 
russischen V erw altung stattfand und dass der frühere schwedische 
O b erst H. v. Rohthausen, der zur Zeit des K üsters Masik Besitzer 
von K ayafer war und 1744 starb, der Familie Masing die Men­
schenrechte w iedergab, diese allseits bestätig te und beschützte, 
falls sie schon früher von der Familie erw orben w aren.“ — W eiter 
heisst es im wesentlichen : Die Freilassung sei ein Ereignis gew e­
sen, das in der Familie unvergessen bleiben musste. Späterhin 
seien solche Freilassungen nicht so leicht vorgekom m en und die 
Leibeigenschaft habe einen weit schrofferen C harakter erhalten. 
Die wenigen Freigelassenen, so hätte man angenommen, wären 
Frem dstäm m ige und die Freien selbst hätten sich dem Glauben 
ergeben, dass ihre Eltern aus Schweden stam m ten, wo es keine 
Leibeigenschaft gab. A ber die diesbezüglichen M einungen könnten 
keine historische W ahrheit abgeben und die W iege der Familie 
Masing hätte inmitten Livlands im estnischen Hause gestanden, 
laut festem schriftlichem Zeugnis. Dass Rohthausen der W ohltäter 
der Familie Masing gew esen sei, w ürde durch alles, was man von 
diesem teuren Manne wisse, beglaubigt. Rohthausen sei der P a­
tron der Kirche gew esen, er habe einen neuen Turm  bauen lassen, 
er habe den Schülern G esangbücher und das neue Testam ent ge­
schenkt, die W eberei in Joewäli sei seine Einrichtung und endlich 
sei seine Frau die Patin vieler B auerkinder gewesen.

Diese A usführung des H errn Lipp, insofern sie die verm eint­
liche Freilassung der Familie Masing durch die Besitzer von Kay­
afer, insbesondere durch v. Rohthausen betrifft, hat lediglich den 
W ert einer B ehauptung oder V erm utung; w eder diese, noch die 
Tatsache, dass in manchen Fällen Esten freigelassen worden sind 
und Rohthausen munifizenter W eise einen neuen Turm baute oder 
sich sonst auszeichnete, können Prämissen abgeben, aus welchen 
folgt, dass die Familie Masing estnischer H erkunft ist und freige­
lassen w urde. Auch finden sich hierüber nicht in den A kten 
„feste schriftliche Zeugnisse“ , also auch nicht in der Schrift des 
H errn Lipp.

Seite 6 heisst e s : „Soviel steht vor allem fe s t : „D ie Heim ­
stätte  der Familie Masing ist mit Bestimmtheit in der Nähe D or­
pats zu suchen, zwar wohl nicht in Ellistfer, wie J. v. Nocks ge­
meint hat, aber auch nicht weit von diesem O rte  . . . .  Im 
Kirchspiel M arien-M agdalenen, und namentlich im Kayaferschen Ge-



biete, das einst Baron Rosen gehörte , müssen wir gegen  jeden  
W iderspruch die W iege der Familie M asing suchen. In dieser 
Beziehung hat der Volksm und uns den richtigen W eg gew iesen.“ 

W eniger diese Feststellung als vielmehr die Tatsache, dass 
der den estnischen Volksm und vertretende A . Liblik allein über 
den O rt Kayafer berichten konnte, b ietet uns neues. D enn als 
H err Lipp sich seinerzeit mit einer Bitte um A uskunft an H errn 
Friedrich Masing gew andt hatte, w urde von diesem mit aller Be­
stimm theit nur K ay afer:!) als einzig und allein in F rage kom m ende 
S tä tte  angegeben, wo der Stam m vater dieser Familie sich n ieder­
gelassen, und von wo aus die Familie sich verbreitet hatte.

3) Kayafer, auch Nonnenhof genannt, besitzen um 1473 die Gebrüder 
E ngedes, in der polnischen Zeit besitzt es C. W olsky. Unter Carl IX wird 
Hermann W rangel Besitzer, um 1682 Fromhold W rangel. 1734 besitzt es der 
O berst v. Rohthausen und um 1780 der A ssessor Baron O . G. v. Rosen (nach 
v. H agem eister, Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands)-



Die estnischen Taufnam en, die in jener Zeit in der Familie 
Masingf verkomm en, könnten für einen Beweis einer estnischen 
H erkunft angesehen w erden. D eshalb verweisen wir auf die T at­
sache, dass in den Familien von A usländern, die unter den Esten 
lebten, vielfach estnische Taufnamen geführt worden sind. Es sei 
z. B. an die nichtestnische Familie Heinsen erinnert, in welcher 
folgende estnische Namen verkom m en: Liso, Kristohwer, A do, 
Willem, Kustas Pridik, Juhhan. Ebenso sei an den von einem 
Schweden angenom m enen Familiennamen Remmelgas erinnert, 
welcher wohl aus dem estnischen rämmalkas =  W eidenbaum  her­
vorgegangen ist.

Die Tatsache, dass in der Familie Masing estnische Tauf­
namen vorkamen, ist in der Familie nicht in V ergessenheit g e ra ­
ten. Die Ü berlieferung hat diese erhalten. Die Namen sind nicht 
zufällig benutzt w o rd e n : D er A ufenthalt inmitten einer estnischen 
Bevölkerung, der V erkehr mit dieser musste notw endig einen Ein­
fluss auf die Benennung ausüben. Die Namen sind bew usst ge­
führt w orden, denn auch im 18. Jahrhundert haben die Vorfahren 
dieser Familie, von 1700— 1800 ein Volk von mehr als 130 freien 
Seelen, die Frage zu beantw orten gehabt, welchem Volksstamme 
sie angehörten. Trotz der in Betracht gezogenen estnischen Tauf­
namen ist auf die schwedische A bstam m ung hingewiesen worden.

*

„Sie akkom m odierten sich den estnischen Gebräuchen an“, so 
< hiess es in dem Bericht des H errn F. Masing an H errn Lipp, „sie 

waren einfache Leute, beschäftigten sich teils mit Handw erk, teils 
mit Landwirtschaft. D erjenige aber, dessen materielle Verhält-

3



nisse es gestatteten , erstreb te  eine bessere A usbildung seiner 
K inder an, diese somit für eine höhere Stellung vorbereitend. 
Die Fam ilienglieder, die in Kayafer lebten, heirateten fast aus­
schliesslich estnische M ädchen“ .

„Sie heirateten estnische M ädchen, sie passten sich den est­
nischen G ebräuchen a n !“ Diese A ngabe konnte die N ationalitäts­
forschung nicht übergehen, bot sie doch eine Erklärung für die in 
der Familie vorkom m enden estnischen Namen und für den Um­
stand, dass die Familie in das estnische Kirchenbuch geraten  war. 
Diese A ngabe liess H err Lipp ausfallen. Und ebenso die Be­
handlung der Tatsache der hier vorkom m enden Ü bergänge aus 
einem Volkstum  in das andere, welche in eine der N ationalitäts­
forschung dienenden Schrift hineingehört.

Bei Berücksichtigung der erwähnten A ngabe war H err Lipp 
nicht gezw ungen seine Untersuchungen bis in das Unendliche aus­
zudehnen. D iese hatten sich bis in die Zeit G ustav Adolfs 
(1611— 1632) zu erstrecken, denn es lag die A ngabe vor : „Die 
Vorfahren der Familie Masing sind schon zur Zeit G ustav Adolfs 
aus Schweden hierher eingew andert. A nsta tt dessen beruft H err 
Lipp sich auf die Kirchenbücher, die 100 Jahre später b eg in n en ; 
er findet estnische Namen und E intragungen : nun ist alles erklärt 
und die W ahrheit g e fu n d en !

D as U m gehen der erw ähnten A ngabe des H errn F. Masing 
muss ungerechtfertigt erscheinen, da H err F. Masing das Kirch­
spiel M arien-M agdalenen, den für die Familie bedeutungsvollen 
O rt Kayafer und die dort vorhandenen Erinnerungen über diese 
Familie ausgiebig kennt. Die familiengeschichtlichen K enntnisse 
des H errn F. Masing sind sonst von H errn Lipp vielfach verw ertet 
und z. B. S. S. 25, 26, 72, 147 anerkann t; das Auffinden des 
Schlüssels, durch welchen der Zusam m enhang der hervortretensten  
G ruppe mit den übrigen Fam iliengliedern sich feststellen liess, ist 
nicht zuletzt das V erdienst des genannten H errn.

Des weiteren liess H err Lipp auch eine Schriftstelle aus Dr. 
Bertram-Schulz W agien, die die A ngabe des H errn F. Masing 
markiert, ausfallen. H err Lipp zitiert hier te ilw eise : „Nach der
Physiognom ie auch anderer M itglieder dieser w eitverbreiteten F a­
milie zu urteilen, scheint mir ihre A ngabe nicht unwahrscheinlich, 
dass sie teils estnisches, teils skandinavisches Blut in den A dern 
führen. Das Ganze la u te t : „Ich (Dr. Schulz) muss hier einschal­
ten, dass Masings Nase (des Propstes) eine ansehnliche Krümmung



und Läng-e besass und hiernach, so wie auch nach der Physiog­
nomie auch anderer M itglieder dieser w eitverbreiteten Familie zu 
urteilen, scheint mir ihre A ngabe nicht unwahrscheinlich, dass sie 
teils estnisches, teils skandinavisches Blut in den A dern führen. 
Eigentlich kommen solche schmale, gekrüm m te Nasen nur in D ä­
nem ark vor. Dass diese Familie in das Volk überging (confr. 
die A ngabe des H errn F. Masing, d. A utor) liegt im C harakter 
der Skandinavier. Die W aräger sind Slaven gew orden und die 
Schweden in Finnland wurden zum grössten Teil Finnen. Sie 
legen sogar einen Nachdruck darauf, indem sie s a g e n : wir sind 
nicht nur Finnländer, sondern F innen“ 1).

*

Seite 6 heisst es in der Lippschen Schrift: „Auf die Fragen, 
nämlich, wo die W iege der Familie Masing zu suchen sei, sollen 
uns A ntw ort geben nicht unsere W ünsche und unser G utdünken, 
sondern allein die A kten, deren Sprache fest und deren Zeugnis 
unw andelbar ist. Mündliche A ngaben können zwar wohl gele­
gentlich Hinweise geben. A ber die A kten und O riginalurkunden 
sind hier, wie überall, einzig und allein die W egw eiser, die fest­
stellen, welchen W eg das geschichtliche Rad gerollt ist.“

Ergänzend weisen wir auf folgendes h in : Für Fragen rein 
genealogischer N atur w erden die A kten, d. h. Kirchenbücher 
zweifelsohne die zuverlässigste Q uelle abgeben. N ationalitätsfra­
gen aber w erden sie nicht ohne weiteres beantw orten können, 
wie die bereits in Betracht gezogenen G ründe ergeben. Diese 
Fragen wird in jedem  einzelnen Falle die exakt anzuwendende 
M ethode historisch-kritischer Forschung zu lösen haben. Daher 
reden diese A kten nicht eine „so feste Sprache“ und geben 
nicht ein so „unw andelbares“ Zeugnis ab, wie H err Lipp meint. 
Auch lässt sich ihnen in dem vorliegenden Falle keine umfassende 
B edeutung zusprechen, weil sie nicht in jene Zeit zurückreichen, 
in welcher die E inw anderung des Stam m vaters der Familie s ta tt­
gefunden hat. Des weiteren können die Lippschen Erwägungen 
und Schlüsse, die sich auf die zirka 100 Jahre später beginnenden 
Kirchenbücher stützen, den Census nicht beanspruchen, die W ahr­
heit dargetan  zu haben.

1) Dr. Bertram-Schulz, W agien, p. 108.



W as die späteren U rkunden anbetreffen, wie z. B. die Dor- 
pater Revisionsliste von 1795, die H err Lipp nach seiner W eise 
in terpretiert, worauf wir weiterhin zurückkommen w erden, so kön­
nen diese gegen eine schwedische A bstam m ung nichts aussagen, 
da ja A usländer unter die Esten verzeichnet w orden sind und 
wenn G lieder der Familie Masing in die genannte D orpater est­
nische Revisionsliste gerieten, so konnte solches mit einigem Recht 
geschehen, da sie zunächst aus Kayafer stam m ten, zu den Esten 
in Verwandschaft standen und dort im estnischen Kirchenbuche 
geführt wurden. — —

W as somit die Tradition dieser Familie anbetrifft, so ist 
diese ihren Bedingungen nach für begründet anzusehen, was ja 
das Leben der A usländer unter den Esten beweist. Um den 
U rsprung der Tradition zu untersuchen, w erden der P arte istand­
punkt der dam aligen Ü berliefernden, ihr B ildungsgrad und ihre 
Anschauungen in Betracht zu ziehen sein, da sich hieraus Schlüsse 
auf die G laubw ürdigkeit derselben ziehen lassen.

D er Parteistandpunkt: In der Zeit, aus welcher die Familie 
nähere M itteilungen über die V ergangenheit besitzt, nämlich seit 
1700, hat sie zu den Esten im Einvernehm en gestanden. Solches 
ist auch weiterhin bis in die G egenw art beobachtet w orden und 
der Este ist nicht als m inderwertig angesehen w orden. Falsche 
A bstam m ungsangaben aber hätten antiestnische Tendenzen erzeugt, 
zumal in jener Zeit, als die Familie in K ayafer le b te ; diese hätten 
zum mindesten äussere U nterschiede zur Folge gehabt. Solche 
Unterschiede sind nicht angestreb t worden, was zum Beispiel die 
estnischen Taufnamen beweisen. Auch ist die durch H eirat er­
folgte Verw andschaft zum estnischen Volke auch späterhin nicht 
nur nicht in A brede gestellt, sondern als Tatsache beton t worden, 
was erwiesen ist. (A ngabe des Dr. Schulz.)

D er G rad der Bildung und A n sch au u n g en : Es wird hier 
festzustellen sein, ob die dam aligen Fam ilienglieder, insbesondere 
die führenden, die nach 1700 geboren sind und die Überlieferung 
überm ittelten, genügend aufgeklärt gew esen sind um nicht even­
tuelle, aus irgend einem Dunkel herausgeborene vage Phantasien 
für wahr anzusehen und ob sie im stande gew esen sind, sich über 
ihre A ngaben Rechenschaft abzugeben. Es folgen die 4 um 1700 
vorhandenen Linien des M arien-M agdalenenschen K üsters, des 
Landwirts, des Müllers und W e b e rs :



Küster 1685—1734 Landwirt geb. um 1790 Müller 1693 -1748 Weber 1676—1747

Küster 1712 1739 
Küster 1721—1771

Landwirt geb. ? Müller 1729--1781 Webergeb.um 1715

Küster 1745—1799 Küster 1743—1809 Küster 1754- 
Küster 1756-

-1 8 3 4
-1 8 3 4

Küster 1733—1809

Da nun — abgesehen von den hier weniger in Frage kom­
m enden und deshalb nicht verzeichneten übrigen derzeitigen Fa­
miliengliedern — bereits zu Anfang 1700 ein G lied der Familie 
das K üsteram t ausübte, das späterhin, wie aus der Tabelle er­
sichtlich, in jeder Linie einen V ertre ter fand und zur Erfüllung der 
O bliegenheiten eines K üsters eine aufgeklärte Person vorausgesetzt 
werden muss, so ist es erwiesen, dass die im 18. Jahrhundert 
vorhandenen A ngaben über die Legitim ation und Abstam m ung 
eine A usgeburt der Phantasie unaufgeklärter Leute nicht sein 
kann. Die Küster, die 1712, 1721, 1733, 1743, 1745, 1754 und 
1756 g eboren  sind, haben zum Teil direkt mit der älteren G ene­
ration, die vor 1700 entstam m te, in V erbindung gestanden. Deren 
A ngaben kritisch zu prüfen und sich Rechenschaft über die eige­
nen M itteilungen abzugeben, waren sie im stande. W ollte man 
dem Bericht von der A bstam m ung und der vorhandenen Legiti­
mation eine bew usste Unwahrheit zuschreiben, so findet solches 
einen W iderspruch in den A nschauungen der dam aligen Familien­
glieder. Es w erden hier folgende Ausführungen des H errn  Lipp 
von Interesse s e in : „H ier (im Kirchenbuche) steht bei manchem
Namen (der Konfirmanden) ein Sternchen oder Zeichen. Dieses 
Zeichen fehlt bei keinem der K inder des Kayaferschen Müllers. 
W ir finden dieses Zeichen bei ihnen zuerst im Jahre 1736. (Die 
M arien-M agdalenenschen Kirchenbücher beginnen mit dem Jahre 
1727.) W as bedeu te t dieses Z eichen? Das alte Kirchenbuch 
an tw o rte t: „legunt ex libro“ , hinzugefügt ist, „sehr g u t“ . Letzte­
res m ussten wir hervorheben, denn im Kirchenbuche finden sich 
auch andere Urteile, die m angelhaftes und schlechtes Lesen kenn­
zeichnen. Es wurde verlangt, dass zu lesen und beten alle ver­
standen, letzteres auch von denen, die sich beim Lesen nicht ganz 
zurechtfanden. Denn das schwedische Kirchengesetz kannte kein 
Erbarm en. W er z. B. in die Ehe treten  wollte, der musste den 
Katechismus und die H auptstücke kennen. W em  das Lesen nicht 
geläufig war, der war darauf angewiesen, sich vorlesen zu lassen,



solange, bis er das N ötige kannte. Die K inder des Kayaferschen 
Müllers (1693— 1748) brauchen diesen Behelf nicht. Sie lesen 
selbst.

Die W unden, die der furchtbare K rieg geschlagen hatte, 
waren nicht vernarbt. A b er im H ause des Kayaferschen Müllers 
herrschte ein geordnetes Fam ilienleben, eine ordentliche K inder­
erziehung. Die K inder dieses H auses sind unterrichtet, sie lesen, 
singen und kennen ihr G laubensbekenntnis“ . (S. 48.)

S. S. 214, 215 und 216 heisst es in der H au p tsach e: „D ie­
selben B lätter zeigen uns auch, wie das alte schwedische Kirchen­
gesetz Rechtschaffenheit und religiöses Leben anstrebte . Verschie­
dene Mittel, wie z. B. der S trafpfosten, das Halseisen und der 
P ranger m ussten helfen, ebenso empfindliche G eldstrafen. D ieje­
nigen, welche solche Strafen erlitten, nennt noch heute das alte 
Kirchenbuch aus schwedischer Zeit. Doch unter diesen finden 
sich nicht G lieder der Familie Masing. „Mit Brautschm uck“ oder 
„mit keuscher Bräute Schm uck“ — so lauten die E intragungen im 
Kirchenbuche, die den E intritt der Jungfrauen in die Ehe anzeigen. 
D ieses Zeugnis fehlt nie. — In den genealogischen Tabellen kom ­
men die Namen der G lieder dieser Familie in schier endloser 
Folge vor. Von ihnen hat, dem alten Kirchenbuch zufolge, nur 
ein G lied der Familie den m inderwertigen Beruf eines K rügers 
a u sg e ü b t; dieser Beruf war aufgegeben w orden. Bei einem ein­
zigen Kinde weiss man nicht, ob die Eltern desselben getrau t 
w aren.“ — Von den hervorragenderen Fam iliengliedern heisst e s : 
„Ich war ein F reund des V a te rlan d es!“ — „Für W ahrheit und 
Recht den letzten B lu tstropfen!“ — „Selbst ist der M an n !“ — 
„A us eigener Kraft und G ottes G n a d e !“ — „H andle recht und 
fürchte n iem an d !“

*

D a H err Lipp die A kten und O riginalurkunden einzig und 
allein als W egw eiser gelten lässt, „die feststellen, welchen W eg 
das geschichtliche Rad gerollt ist“ , und etw aige mündliche A n g a­
ben durch die A kten kontrollieren will, die ihm mehr gelten, als 
diese A ngaben und Traditionen (S. S. 146 u. 147), so wird von 
Interesse sein zu ersehen, wie er auf dieser G rundlage die Zu­
sam m engehörigkeit der Linien feststellt. V orausgeschickt werden 
muss, dass die Zusam m engehörigkeit der Linie des P ropstes zu 
den anderen beanstandet worden ist (Pastor Kolbe), und nach einer 
anderen A ngabe eine Anzahl von Schweden, die nicht zu einer



Familie gehörten , in Kayafer geleb t haben, die sämtlich den N a­
men Masing zu führen anfingen. D a A usländer auf den G ütern 
beschäftigt worden sind, so erlangt diese A ngabe Berechtigung 
und der Familie selbst war es von Interesse, einen urkundlichen 
Entscheid über diese genealogische Frage zu erhalten. Die erste 
Lippsche Tabelle der ältesten G enerationen geben wir schem atisch; 
die G enerationen bezeichnen wir mit römischen Ziffern, letzteren 
ist eine Jahreszahl beigegeben, die das G eburtsjahr bedeutet. 
Die lateinischen Buchstaben unterscheiden die verschiedenen 
Sprosse innerhalb einer G eneration.

I  1630 vermutlich

II 1660 vermutlich II 1676

III 1685 HI 1690 vermutl. III 1693

D a die M arien-M agdalenenschen K irchenbücher mit dem Jahre 
1727 beginnen, so finden sich in diesen nur D aten über die G e­
nerationen III und II b. l ie b e r  I und II a ist in ihnen nichts enthalten. 
Um nun zu beweisen, dass III a III b und III c zu einer Familie ge­
hören, zieht H err Lipp zunächst in Betracht, dass die Fortsetzungen 
dieser Linien den Namen Masing zu führen anfangen. Um jene 
Zeit haben III a, III b und III c je einem Sohne den Namen A ndres 
g e g e b e n ; daraus, und weil sie mit einander im V erkehr gestanden 
haben sollen und ihre G eburtsjahre nahe zusammenfallen, folgt, 
dass sie nicht nur verw andt, sondern auch Brüder waren. Weil 
nun III a, III b und III c je einem Sohne den Namen A ndres gaben 
und dieser Name sonst oft vorkommt, muss der V ater der G ene­
ration III A ndres gehiessen haben. Das G eburtsjahr dieses letz­
teren  wird, verm utend, auf 1660 festgesetzt, das des unbekannten 
Stam m vaters I oder wie H err Lipp sagt „des dem Namen nach 
unbekannten S tam m vaters“ verm utend auf 1630.

Den Beweis, dass II b, die Linie des Propstes, mit II a und 
III verw andt ist, führt H err Lipp dadurch, dass er s a g t : „dazu 
(nämlich, die Linie des P ropstes als zu den übrigen gehörend an­
zusehen) sind wir durch die gu t begründeten  Erinnerungen des 
W arrolschen K üsterhauses (H err F. Masing) gezwungen. (S. 202.)

W ie aus den obigen A usführungen hervorgeht, ist die Lipp­
sche A nkündigung, die mündlichen A ngaben der Familie durch



die A kten  zu kontrollieren, ohne diesbezügliche Folgen geblieben. 
Die A kten haben in obiger Frage nichts aussagen können und 
H err Lipp ist hierbei auf Erw ägungen und Folgerungen angewiesen 
gew esen, die immerhin subjektiver N atur sind und deshalb w eder 
eine G arantie bieten, die W ahrheit dargetan zu haben, noch ein 
V orrecht vor den A ngaben der Familie Masing beanspruchen können.

Die Erw ägungen, dass III a III b und III c mit einander deshalb 
verw andt sind, weil ihre G eburtsjahre nahe zusammenfallen, sie je 
einem Sohne den Namen A ndres gaben und den gleichen F a­
miliennamen zu führen anfingen, sind nicht die allein möglichen. 
Mit derselben B erechtigung lässt sich annehmen, dass sie, die sich 
von den Esten unterschieden, zusammenhielten und gem einsam  den 
Namen Masing annahmen, trotztem  sie nicht alle einer Familie 
angehörten, worauf die erw ähnte A ngabe hinweist. Denn, dass 
der gleiche Familienname einen direkten Beweis enthält, dass die 
T räger desselben von ein und dem selben V orvater abstam m en, 
steht in Frage. Ein Name, der bereits ein gewisses A nsehen vin- 
diciert, kann an ein und dem selben O rte  eine V erbreitung erhalten, 
was zum Beispiel die T atsache in Ecks bew eist: In diesem Falle 
war P ropst Masing von estnischen Bauern gebeten  w orden, seinen 
Namen annehmen zu d ü rfen ; in der Folge hat dieser Name ausser­
halb der ursprünglichen Familie eine V erbreitung gefunden.

W as endlich den Beweis anbetrifft, der die Zusam m engehö­
rigkeit der Linie des P ropstes zu II a und III ergeben soll, so e r­
g ib t sich hier die Tatsache, dass H err Lipp seine kontrollierende 
M ethode den „mündlichen A ngaben  und T raditionen“ unterordnet, 
indem er sich auf letztere beruft.

Die Behauptung, zufolge w elcher in dem vorliegenden Falle 
die A kten allein festzustellen hatten, welchen W eg das geschicht­
liche Rad gerollt ist, könnte den weniger sachverständigen Leser 
veranlassen zu glauben, dass H err Lipp die Zusam m engehörigkeit 
der Linien urkundlich festgestellt h ab e ; obige, die A kten  betref­
fende B ehauptung des H errn Lipp kann nur bis zu einem gewissen 
G rade für die einzelnen Linien gelten  und erg ib t im übrigen ein 
Irreführen des Lesers.



IV.

In dem 18. A bschnitt, der den Titel führt: „Freiheitsprozess 
der Familie M asing“ unterzieht H err Lipp zunächst eine Zuschrift 
des O berpasto rs F. K olbe der Kritik, welche in der „Rigaschen 
R undschau“ erschienen war und die Behauptung einer estnischen 
Zeitung, die Familie Masing sei estnischer H erkunft, zurückwies. 
In dem genannten A bschnitt folgen des weiteren einige A uslas­
sungen über den Freiheitsprozess, woran sich verschiedene Argu- 
menie anknüpfen, vermittels welcher H err Lipp seine Behauptungen 
zu erhärten sucht.

D en Unwillen des H errn Lipp erreg t folgender Teil der vom 
O berpasto r F. Kolbe am 5. Sept. 1901 im genannten Rigaschen 
Blatte veröffentlichten Z usch rift: „D er verstorbene Pastor Gustav 
M asing-Neuhausen war der Sohn und N achfolger seines gleichna­
migen V aters. D ieser war der Sohn des K üsters zu Sagnitz, 
dessen V ater daselbst Müller war. A ls der Besitzer von Sagnitz 
von dem Müller Masing behauptete, dass er bäuerlichen Standes 
und sein Leibeigener sei, entspann sich ein Prozess, der zu G un­
sten des Müllers Masing endete, indem dieser durch aus Schweden 
beschaffte D okum ente nachwies, dass die Familie Masing nie zu 
den U ndeutschen gehört habe. — Dieses Faktum  war allen Glie­
dern der Familie Masing bekannt. W enn w eder der erste Pastor 
G. Masing noch sonst ein Glied der Familie auf die falsche Be­
hauptung ihrer estnischen A bstam m ung reagiert hat, sei es, dass 
man diese Familie mit der des weiland Pastor Masing-Ecks oder 
sonst einer gleichnam igen verw echselte oder solche Behauptungen 
tendenziös erfand, so geschah es, weil die G lieder in der ihnen 
zugeschriebenen estnischen Abstam m ung w eder einen Vorzug noch 
eine Benachteiligung sahen, sondern dem G rundsätze hu ld ig ten : 
„Selbst ist der M ann!“

Zunächst stellt H err Lipp unter Berufung auf die Familien-



erinnerung fest, dass die Linien des Sagnitzschen K üsters resp. 
Müllers und des W arrolschen K üsterhauses zusam m engehören, um 
dann auf jene Zuschrift zurückzugehen und zu sagen : „W ir hö ren : 
D er V orvater der N euhausenschen Pastoren, V ater des Sagnitzschen 
Küsters sei Müller in Sagnitz gew esen und dessen Freiheit hätte 
seinerzeit der Besitzer von Sagnitz rauben wollen“ . Hierin sei, 
H errn Lipp zufolge, bloss so viel W ahres enthalten, als dass der 
V ater des Sagnitzschen K üsters wohl Müller gew esen sei, dieses 
A m t aber keineswegs in Sagnitz ausgeübt habe. Die Meinung, 
er sei Sagnitzscher Müller gew esen, könne dadurch entstanden 
sein, dass ein G lied dieser Familie, A braham  Masing, Zeitgenosse 
des Küsters, nach 1800 in Sagnitz als Müller am tiert hatte. In 
diesem Anschluss hätte P ropst A . W illigerode, der die Biographie 
des ersten N euhausenschen Pastors Masing schrieb, Tatsachen be­
richtet, die sich tatsächlich ganz anders verhielten. Die Besitzer 
von Sagnitz hätten der Familie das freundlichste Entgegenkom m en 
bewiesen, wie aus einem Briefe des Pastors K. G. G. M asing an 
den G eneralsuperin tendenten Sonn ag (26. II 1819) hervorgehe. 
Dass Fürst Galizin, der damalige Besitzer von Sagnitz, die Freiheit 
der Familie gefährdet habe, sei ebenso wenig glaubw ürdig, wie 
die A ngabe, dass die Familie aus Sagnitz stamme.

D ennoch sei in dieser Fam ilienerinnerung einiges W ahre en t­
halten. Die Freiheit dieser Familie sei tatsächlich gefährdet g e ­
wesen. Solches sei aber auch anderen Familien passiert: man 
denke an den K üster Ignati Jaak  oder den Johann Laaland. D er 
W idersacher der Familie M asing sei Baron Rosen gew esen, Be­
sitzer zu Kayafer. Solches hätte auch Pastor G. M asing-Neuhausen 
in einem Briefe vom 7. XI 1899 angegeben. Somit w ürde man 
w ieder nach Kayafer hingewiesen, wo die W iege der Familie g e ­
standen habe und dort, nicht in Sagnitz, sei gegen  die Freiheit 
dieser Familie Sturm  gelaufen w orden. Zur Zeit H. v. Rohthausens, 
eines Mannes hum aner Gesinnung, habe dieses nicht geschehen 
können. N achdem  aber das G ut in den Besitz derer von Rosen 
übergegangen  war, hätten andere A nsichten zu herrschen begonnen.

„W ann fand dieser Prozess s ta t t? “ , fragt H err L ipp ; die 
Erinnerung des W arrolschen K üsterhauses habe g ean tw o rte t: „Zur 
Zeit, als Karl Masing in A rroküll leb te“ nämlich um 1783.

Den Prozess hätte A dvokat Nielsen als V ertre te r der Familie 
Masing geführt. Ein A dvokat W . H. Nielsen habe 1806 die juri­
stische Laufbahn betreten , sei aber bereits 1811 gestorben. D ieser



habe den Prozess nicht führen können, denn aus der Revisionsliste 
von 1795 Seite 391 sub Nr. 288 wo es h e is s t: „A rbeiter Abraham  
Masing-, 28 Jah r alt (ist vom D örptschen Kreisg-ericht laut Urtheil 
vom 15 Januar 1784 frey erkannt)“ und sub Nr. 289 „A rbeiter 
Ans Masing, 26 Jah r alt (ist laut ebengedachtem  Urtheile als ein 
freyer Mensch erkannt)“ sei zu ersehen, dass der Prozess bereits 
vor dem A m tantritt dieses A dvokaten seinen Abschluss gefunden 
habe. Die in der vorliegenden A ngelegenheit so überaus wichtigen 
G erichtsakten seien in dem Archiv des R igaschen Bezirksgerichts 
nicht zu finden, wohin sie mit den übrigen A kten des Kreisgerichts 
übergeführt worden seien, die mit dem Jahre 1726 beginnen. Um 
1783 sei Chr. Heinr. Nielsen Sekretär des Land- und Kreisgerichts 
gew esen. D ieser habe wahrscheinlich der Familie Masing mit seinem 
Rat dienen können, ebenso auch der vorhergenannte Nielsen, der, 
mit dieser Familie verw andt, vermutlich um 1806 oder 1807 einige, 
wohl die Freiheit betreffende A ngelegenheiten  habe ordnen können.

D en Prozess habe der Müller gew onnen. Mit welchen Mit­
teln ? Er hätte aus Schweden Beglaubigungen beigebracht, welche 
bew iesen, dass die Familie nie undeutsch gew esen sei. „A usser­
ordentlich kühn, solches zu glauben !“ Denn nur die Sage könne 
verkünden, dass vor mehr als 100 Jahren aus Schw eden Zeugnisse 
zu erhalten waren, die beglaubigten, dass der eine oder andere 
livländische Müller niemals zu den Esten gehört habe. W elche 
Behörde habe solche ausstellen können zu einer Zeit, in welcher 
nationale Fragen nicht existierten ? Die Frage, auf welche eine 
A ntw ort zu suchen war, sei keine nationale, sondern eine blosse 
S tandesfrage g ew esen : O b  leibeigen, ob frei ? U nd um solche 
zu erhalten, sei es nicht nötig gew esen, sich nach Schweden zu 
wenden, zumal der W eg bedeu tend  kürzer. A uch zur Zeit schwerer 
Leibeigenschaft habe es genug Personen estnischer H erkunft ge­
geben, die frei waren. Solche, denen meist für treue Dienste die 
Freiheit geschenkt worden sei, hätten zur Legitim ation einen Frei­
brief oder Freipass erhalten. A uch die Nachkommen des Kaya- 
ferschen Müllers hätten jenen Freibrief vorzuweisen gehabt, wodurch 
der Prozess entschieden w orden sei. Ein schwedischer Pass, der 
im Prozess laut der Erinnerung des W arrolschen Küsterhauses 
den A usschlag gegeben  habe, könne nichts anderes gew esen sein, 
als ein in schwedischer Zeit ausgestellter Freibrief. Niemals habe 
die Resolution des Gerichts dahin lauten können, dass die V or­
fahren des K üsters K. Masing nie U ndeutsche gew esen seien.



W as diese Ausführung-en des H errn Lipp anbetreffen, so sei 
zunächst, insofern sie sich g-eg-en die Zuschrift des O berpasto rs 
F. Kolbe richten, folgendes b e m erk t:

Mit jener Zuschrift lag es dem O berpasto r daran, auf die 
nichtestnische Herkunft der Familie Masing hinzuweisen, eine A b ­
sicht, die auch eine zweite Zuschrift an dasselbe Blatt bew eist. 
Es heisst d o r t : „ . . . . W as dieser (der Postim ees) in dem lang­
atm igen A rtikel mit wenig W itz und viel B ehagen mir an G rob­
heiten sagt, veranlasst mich nicht zur F eder zu greifen, das fällt 
auf ihn zurück, wohl aber der U m stand, dass dieser die A bsicht 
ganz verkennt, die mich zu jener Erklärung veranlasste, indem 
ihm das Gefühl und V erständnis dafür ganz abgeht, dass meinem 
verstorbenen V erw andten ein schwerer Vorwurf gem acht w urde 
durch die unverfrorene Behauptung, dieser habe um seine ver­
meintliche estnische A bstam m ung gew usst und sie verleugnet . . . “

H atte O berpasto r F. Kolbe irrtümlich angegeben, der V ater 
des genannten K üsters sei Müller in Sagnitz gew esen, oder, der 
Prozess sei dort entstanden, so hätte er, wenn diese D aten von 
ausschlaggebender B edeutung gew esen wären, sich schon damals 
zu einer Berichtigung bereitgesehen. Mit seinen A usführungen, 
deren Schw erpunkt in der nachdrücklichen Betonung der nichtest­
nischen Herkunft der Familie liegt, hatte der O berpasto r keines­
wegs eine eingehende B eschreibung des G erichtsverfahrens b eab ­
sichtigt, was ersichtlich ist. Es irrt H err Lipp sich mit der A uf­
fassung, dass der Prozess lediglich aus G ründen einer R ehabilita­
tion, die H erkunft betreffend, angefangen worden sei. Dass es 
in erster Linie galt, die gefährdete Freiheit zu verteidigen, dürfte 
nicht H errn Lipp allein bekannt sein. A us diesem G runde lag 
die M öglichkeit nicht vor, dem Kolbeschen Satze, der den A usgang 
des Prozesses streift, den Text jener G erichtsresolution zuzuschrei­
ben. D aher wird die A utorschaft einer G erichtsresolution, die 
nur den Text enthält, dass die Familie nie zu den U ndeutschen 
gehört habe und über die H auptsache, wie das G ericht sich zu 
der von Baron Rosen beabsichtigten Zuzählung der Familie zu 
seinen Leibeigenen gestellt hatte, schweigt, H errn Lipp zufallen.

*

Den von der Familie Masing stam m enden A ngaben  über den 
Freiheitsprozess reiht H err Lipp seine Feststellung an, zufolge 
welcher der V ater des Sagnitzschen K üsters das M ülleramt nicht



in Sag-nitz ausgeübt habe. Hierzu kommen, abgesehen von den 
nebensächlichen B etrachtungen, die aus der Revisionsliste entnom ­
mene Jahreszahl des Prozesses und die durch nichts bewiesene 
„Feststellung“, nämlich die Behauptung, dass der Prozess durch 
den, einem Esten ausgestellten, Freibrief entschieden worden sei.

Es sei hier bem erkt, dass die Kopien jener G erichtsakten 
im Besitze der Familie gew esen sind. D ieselben sind von der 
Frau A ntoinette Masing (1791— 1852) bis an ihren Tod aufbewahrt 
worden. In ihnen ist gegen die Tradition der Familie nichts ent­
halten gew esen, wie z. B. der O berförster Th. Masing (geb. 1822) 
mitteilen konnte, der sie um 1850 in A ugenschein genom m en hatte.

D er Bericht des H errn F. Masing über den Freiheitsprozess 
la u te te : „D ieser Prozess ist gegen Baron O . G. Rosen, Besitzer 
zu Kayafer geführt worden. Da die Leibeigenschaft vor ihrer A uf­
hebung einen gegen früher weit schrofferen C harakter erhalten 
hatte, so sah auch Baron Rosen sich veranlasst, beeinflusst durch 
den Zeitgeist, sein G ebiet in strengere V erw altung zu nehmen. 
Die freie Familie Masing betreffend, erklärte e r : „Es sind mir 
ihrer zu viele, sie müssen gestraft w e rd e n !“

Um dem Verhängnis zu entgehen, nahm die Familie die Hilfe 
der Behörden in Anspruch. Es erhob sich ein Prozess, der gegen 
4 Jahre dauerte und die Tendenz zeigte, zu G unsten des Barons 
auszufallen, da die Familie schon längst nicht mehr im Besitz der 
D okum ente war, die ihre U nabhängigkeit beglaubigten. Laut Be­
richt älterer dam aliger Fam ilienglieder befanden sich diese in dem 
Kirchenarchiv zu M arien-M agdalenen. Eine Bitte, das genannte 
Archiv zu revidieren, schlug der dam alige Pastor K ap p e lx), der 
mit Baron Rosen sym pathisierte, ab. D er Pastor erkrankte und 
starb . D er K üster Masing, der von der Pastorin den Schlüssel 
des A rchivs erhalten hatte und festzustellen beabsichtigte, welche 
dokum entarischen Forderungen jene an das Kirchspiel zu stellen 
hätte, suchte zu gleicher Zeit die D okum ente der Familie. Er 
fand sie, darunter auch einen Pass. D er A usschlag im Prozess 
war gegeben  und dieser von der Familie gewonnen. — Nach Er­
ledigung dieser A ngelegenheit verliessen sämtliche männlichen Fa­
milienglieder K ayafer“ .

D er Prozess fand, wie H err F. Masing berichtet, statt, als 
Karl Masing, der spätere K üster zu Sagnitz, in Arroküll lebte,

1) Kappel, g-estorben um 1783.



d. i. geg-en A nfang der 80er Jahre des 18. Jahrhunderts, und b e­
rührte unm ittelbar nur die noch in Kayafer w ohnenden Fam ilien­
glieder, w ährend ein grösser Teil derselben, der ausserhalb lebte, erst 
nachträglich von der G efahr erfuhr, die der Familie ged roh t hatte.

*

Zu den Beweismitteln des H errn Lipp, die in seiner Rubrik 
„Freiheitsprozess“ gegen die schwedische A bstam m ung der Familie 
sprechen sollen, gehört die D orpater Revisionsliste von 1795.

Diese Liste führt den T ite l : „Einwohner von estnischer N a­
tion, wie solche im Jahre 1782 bey der Gem einderevision verzeichnet 
sind“ . A us dieser Liste, in welche zwei G lieder der Familie Ma- 
sing eingeschrieben sind, kann H err Lipp solches und dann noch 
den V erm erk feststellen, dem zufolge die Entscheidung im Frei­
heitsprozess anno 1784 gefallen i s t ; w eiteres findet sich dort nicht 
verzeichnet.

H err Lipp s a g t : „D iese Resolution“, nämlich die aus dem 
Freiheitsprozess von 1784, „hat der D orpater S teuerverw altung 
Vorgelegen. Auf G rund dieser hat die genannte V erw altung die 
G lieder der Familie Masing für Esten erklärt, nicht aber für 
D eutsche oder Schw eden. Diese Resolution ist gerade in der 
A kte, auf welche der B erichterstatter des Rigaschen Blattes sich 
stützt, eine durchaus andersartige, als dieser gehört und nach 
H örensagen versichert. Zufolge dieses überaus wichtigen D oku­
ments sind die Masings gerade Esten und nichts a n d re s ! Auf 
G rund dieses M aterials können wir über die H erkunft und N a­
tionalität dieser Familie nicht zweifeln, die A ntw ort haben die A kten 
gegeben  — und wir schweigen 1“

H ieraus geht hervor, dass H err Lipp glaubt, die Vorfahren 
dieser Familie deshalb für Esten halten zu müssen, weil die beiden 
Fam ilienglieder in einer estnischen Liste verzeichnet worden sind. 
Denn seiner Meinung nach wären die beiden G enannten, die um 
1782 in die estnische Liste gerieten, um 1784 in eine deutsche 
Liste übergeführt worden, wenn in der Resolution vom 15 Jan. 
1784 von einem Schwedentum  die R ede gew esen wäre. Die Ü ber­
tragung in eine deutsche Liste wäre identisch mit einer „D eutsch­
erklärung“, die Beibehaltung der Betreffenden in der estnischen 
Liste aber mit einer „Estnischerklärung“.

Es sei zunächst auf folgendes h ingew iesen : Die Kanzleien 
haben eine Trennung der Nationalitäten von streng nationalen



G esichtspunkten aus nicht durchgeführt. So sind A usländer, die 
zum Bauernstände gehörten  und sich der estnischen Gem einde 
angeschlossen hatten, unter die Esten gezählt worden, während 
Esten, die sich eine höhere Bildung und einen höheren S tand er­
w orben hatten  in die deutsche Gesellschaft aufgenommen und 
dem nach auch in den Listen für D eutsche verzeichnet worden sind. 
Die A bstam m ung ist nicht durchw eg in erster Linie von B edeutung 
gew esen bei den Eintragungen und auch hier, wie bei den K irchen­
büchern, wird die Kritik zu entscheiden haben. W as eine Fest­
stellung der H erkunft eines N iedrigstehenden anbetrifft, so steht 
es sehr in Frage, ob die Kanzleien genaue D aten ermitteln konnten. 
Nach Ü bergang des Landes in russischen Besitz haben auch für 
Frem dstäm m ige niederen S tandes Legitim ationen gegolten, wie sie 
hier erforderlich waren. W ohnten diese bleibend auf dem Boden 
eines Gutsbesitzers, so erhielten sie ihre Legitim ationen von diesem 
und dem O rtspred iger, die kaum Verm erke über deren N ationa­
lität führten, wie z. B. einesteils die K irchenbücher beweisen. Mit 
dem V erlust der frem dländischen .Dokum ente war meist jede ur­
kundliche Spur von der früheren Stam m eszugehörigkeit verloren. 
Und es lag den Kanzleien nicht daran, N ationalitätsforschungen 
vorzunehm en. Sie richteten sich nach den ihnen eingereichten, 
hier gültigen D okum enten und zogen ihre Schlüsse aus den ge­
gebenen Um ständen, ohne jem and im besondern für einen D eut­
schen resp. Esten zu erklären.

„D iese R esolution“, sagt H err Lipp, „hat der D orpater S teuer­
verw altung Vorgelegen. Auf G rund dieser hat die genannte V er­
waltung die G lieder der Familie Masing für Esten erklärt, nicht 
aber für Schweden oder D eutsche“ .

H err Lipp nimmt offenbar an, dass in jener Gerichtsresolution 
ein Verm erk über die N ationalität der Familie enthalten gewesen 
sei. D ass in dem begründeten  G erichtsurteil ein diesbezüglicher 
Verm erk vorhanden gew esen sein konnte, ist m öglich; doch dieses 
begründete G erichtsurteil ist der S teuerverw altung, weil der Praxis 
nicht entsprechend, nicht zugegangen. Die S teuerverw altung hat 
nur einen A uszug aus jenem  Urteil erhalten, welcher beglaubigte, 
dass die Freiheit der betreffenden Fam ilienglieder bestätig t war. 
Dass in diesem Auszug, der die Resolution vom 15. Jan. 1784 
enthielt, ein V erm erk über die N ationalität dieser Fam ilienglieder 
vorlag, ist ganz unwahrscheinlich. W ozu sollte die betreffende 
A ngabe dienen ? H atten  doch selbst Esten, die nicht leibeigen



waren, das Recht, B ürger in den S täd ten  zu w erden. D er Auszug 
(Resolution) kann im wesentlichen keinen anderen Text enthalten  
haben, als den von der Steuerverw altung verm erkten, näm lich : 
„A rbeiter A braham  Masing, 28 Jahr alt (ist vom D örptschen K reis­
gericht laut Urtheil vom 15 Jan. 1784 frey erkannt) u n d : „A rbeiter 
A ns Masing, 26 Jahr alt (ist laut ebengedachtem  Urtheile als ein 
freier Mensch erkannt).

Die genannten beiden Personen, die einer freien Familie en t­
stam m ten und selbst frei waren, waren aus letzterem  G runde und 
auf ihr Gesuch hin als B ürger in D orpat aufgenom m en worden. 
W urden sie 1782 in die estnische Liste eingetragen, so geschah 
es deswegen, weil sie zum A rbeiterstande und zur estnischen, G e­
meinde M arien-M agdalenen gehörten. Da sie im Jahre 1784, in 
welchem das Urteil im Freiheitsprozess gefällt w urde, noch immer 
dem A rbeiterstande angehörten und ebenso auch zur estnischen 
Gem einde, so erfolgte der V erm erk dieser Resolution in derselben 
Liste, in welcher sie bereits verzeichnet standen, nämlich in der 
estnischen. Die M einung des H errn Lipp, die Familie wäre sofort 
in eine deutsche Liste übergeführt w orden, wenn in der der S teu er­
verw altung zugesandten Resolution von einem Schw edentum  die 
Rede gew esen wäre, en tbehrt wohl aller S tichhaltigkeit.

W as des weiteren die B ehauptung des H errn Lipp anbetrifft, 
die Steuerverw altung hätte diese G lieder der Familie M asing für 
Esten „erk lärt“, welchen Schluss er aus der V erzeichnung der 
Fam ilienglieder in der estnischen Liste zieht, so ist folgendes zu 
bem erk en : W eder das G esetz noch die Praxis haben eine schroffe 
Trennung der B ürger nach den N ationalitäten gefordert. Eine 
Einteilung in D eutsche und Esten in den städtischen Listen ist 
wohl auf G rund der Sprache und des S tandes eines Betreffenden 
erfolgt. Deshalb finden sich Esten, die sich einen höheren Stand 
erw orben hatten und sich der deutschen K ultursprache bedienten, 
in deutschen Listen verzeichnet. Dass auch Frem dstäm m ige, die 
die deutsche Sprache nicht beherrschten, in die estnischen Listen 
geraten  mussten, wie z. B. die Schw eden (in Russwurms Eibofolke) 
die sich dem Estentum  angepasst und ihre M uttersprache ver­
gessen hatten, liegt auf der H and. D aher können diese Listen 
an und für sich keine „E rklärung“ abgeben. A uch wird in 
Betracht kommen, dass die Einteilung der zu Registrierenden 
wohl meist von dem G eschäftsführer der S teuerverw altung aus­
geführt wurde, dessen diesbezügliche T ätigkeit mit wissenschaftli-



chem M assstabe nicht zu messen ist und dessen einzelne Eintra­
gung- nicht auf eine „Erklärung“ der S teuerverw altung als G esam t­
heit zurückweist.

Indem H err Lipp aus der E intragung oder der Liste auf eine 
„E rklärung“ schliesst, gerät er bald in W iderspruch zu dieser seiner 
Interpretation der Eintragungen und Listen. Denn, ist der Küster 
Christlieb T heodor Ignatius von Herrn Lipp in einer seiner Schriften 
für einen Esten erklärt worden, so erklärt er ihn auf G rund seiner 
Interpretation der E intragungen und der Revisionsliste für einen 
Deutschen, da Ignatius in der bekannten Liste von 1795 unter die 
D eutschen gezählt worden ist.

Die Behauptung des H errn Lipp, zufolge welcher die S teuer­
verw altung diese G lieder der Familie Masing für Esten „erklärt“ 
habe, was gleichbedeutend mit estnischer H erkunft sei, beweist 
nur, dass dieser sich mit den Tatsachen nicht vertraut gem acht 
hatte, als er die Revisionsliste und die Eintragung interpretierte.

„Diese Resolution“, sagt H err Lipp, „ist dem nach gerade in 
der A kte, auf welche der B erichterstatter des Rigaschen Blattes 
sich stützt, geradezu eine andersartige, als dieser gehört und 
nach H örensagen versichert“ . — W elchen Text enthält diese 
R esolutionsakte im vollen W o rtlau t?  H err Lipp weiss es nicht; 
er behauptet bloss. H ieraus ergibt sich der W ert seiner K or­
rektur, die er unter Berufung auf unbew iesene Annahmen, die 
nicht einmal die W ahrscheinlichkeit für sich haben, an der Zu­
schrift des B erichterstatters des Rigaschen Blattes (F. Kolbe) aus­
zuüben sich hat angelegen sein lassen.

*

W elcher A rt das Mittel war, das den Prozess entschied, lässt 
sich zunächst nicht urkundlich feststellen. W ahrscheinlich ist es, 
dass die Familie, deren Vorfahren bereits gegen 150 Jahre auf 
dem G ute oder G utslande gew ohnt hatten, einen schriftlichen Hin­
weis oder eine direkte Beglaubigung über ihre Freiheit besassen, 
die von dem G utsbesitzer ausgestellt war, denn die vorhandenen 
Legitimationen, die eine nichtestnische H erkunft beglaubigten, 
konnten in dem Prozess wohl keinen A usschlag geben, weil auch 
Frem dstäm m ige zu den Leibeigenen gehörten. Dass Freiheitsde­
klarationen erfolgt sind, die Personen nichtestnischer Herkunft be­
trafen, beweisen folgende U rk u n d en :



I. Auf Befehl
Ihro Kaiserlichen M ajestät der 

A llerdurchlauchtigsten G rossm ächtigsten G rossen Frauen 
und Keyserin K atharina Alexejewna, 

Selbstherrscherin aller Reussen 
etc. etc. etc.

Füge hierdurch zu wissen, welchen es zu wissen nötig, 
was gestalten der H err Landrath G raf Karl M agnus von Sten- 
bock verm öge eines unterm  27 huj. mens, et ann. mit der 
D ago-H ohenholm schen Bauerschaft schwedischer Nation ab ­
geschlossenen, G eneral-G ouvernem entlich bestätig ten  förm ­
lichen Transakts und dessen I-sten und II-ten Punkts, aus 
Liebe zum Frieden, für sich, seine Erben und Erbnehm ende, 
sämtliche D agdösche-H ohenholm sche Bauren schw edischer 
Nation, sie mögen unterm G ute Hohenholm  wohnen, oder 
an anderen O rten  sich befinden, für freie schw edische Leute 
dergestalt deklarieret, dass selbige von nun an, von aller 
Leibeigenschaft befreiet seyn so llen ; auch hiernächst, damit 
allesammt, sie mögen unter dem G uthe H ohenholm , oder 
anderw eitig sich befinden, sich dieser ihnen gegebenen  Frey- 
heit zu erfreuen haben mögen und derselben gebrauchen kön­
nen, aus eigenem Triebe und gutem  W illen sich v erp flich te t; 
denenjenigen, welche H ohenholm sche schwedische Leute g e ­
kauft und welche von weiland D ero Frau M utter und von 
ihm selbst bona fide verkauft w orden, da selbige von nun­
mehr für freie Leute von ihm erkläret w orden sind, gegen 
Vorzeigung der Kaufscheine, das gezahlte K aufgeld baar 
zurückzuzahlen, anbey aber, was die verschenkte schwedische 
Bauren anlanget, bem erket, wie es sich von selbst verstände, 
dass selbige gleichfalls als freie Leute anzusehen wären, mithin 
von Niem anden als Leibeigene im E rbdienst zurückgehalten 
werden könnten.

W ann nun die Hohenholm sche Bauerschaft schw edischer 
Nation, hierüber die Publikation ziemend g e b e te n ; auch der­
selben in dem 7. Punkt angezogenen Transakts, solche suchen 
zu können verwilliget und in dieses Kayserl. G eneralgou­
vernem ents unterm heutigen D ato eröffneten Konfirmations- 
Resolution über m ehrangezogenen Transakt, die N achgabe 
der dieserhalb gesuchten Bekanntm achung, derselben ver-



sichert w o rd en : so werden in Gefolge dessen, vorangeführte 
durch besagten förmlich abgeschlossenen und konfirmierten 
T ransakt verabredete und verwilligte Punkte, des Endes hie­
durch Generalgouvernem entlich bekannt g em ach t; damit nicht 
nur die D agdö-H ohenholm sche Bauren schwedischer Nation, 
sie mögen sich auf dem G ute Hohenholm  oder anderweitig 
befinden, als freie Leute angesehen und behandelt werden 
mögen, besonderen auch diejenigen, die sich etwa ihre Frei­
heit hiebevor für baares G eld, bew ürbet, der von dem Land­
rath Grafen Stenbock gutwillig übernom m enen Verpflichtung 
gemäss, gegen Vorzeigung ihrer Kaufscheine, zum Empfang 
des gezahlten Kaufgeldes sich zu melden wissen. W ornächst 
aber, alle diejenigen Hohenholm sche Bauren schwedischer 
N ation, welche etw a hiebevor jem anden geschenkt worden, 
ferner in dem Erbdienst nicht zurückgehalten werden dürfen, 
besondern sofort auf derselben V erlangen in den Genuss 
der ihnen als schwedischen Leuten zustehenden Freiheit zu 
setzen sind.

Reval — Schloss, den 29. Febr. 1780

G eorg v. Grotenhielm  
Carl v. Koskul. Von der Fahlen 
C. Riesemann, G. G. Secretär.

Dieses Publikatum  ist von allen Kanzeln im Lande ab­
zulesen“ 1).

II. „Erkenntniss des Kaiserl. Justiz-Kollegii 
über G ross-Rogö. 1770. (Auszug.)

Das G eneralgouvernem ent Estland hat am 19. März 
1768 dem Bauern Mathias Michelson (einem Schweden) gegen 
den W illen des Thomas v. Ramm auf Padis einen Freibrief 
gegeben, w orüber dieser sich beschw eret hat. Ein Kais. 
Justiz-Kollegium der Lief- Est- und Finnländischen R echts­
sachen zu Petersburg  bestätig t denselben unter dem 8 Juli

1) Im Kirchenarchiv zu Pühhalep. 2) Russwurm, p. 205.



1780 indem es dem Thom as Ramm wegen seines pruritus 
litigandi nach V orschrift der K. Schwedischen V erordnung 
de A o 1688 in die Strafe des tem erarii von 500 rd. S-M. 
verurtheilt“ .
W as eine Meinung anbetrifft, die Familie Masing sei durch 

einen, einem Esten ausgestellten Freibrief g ere tte t worden, weil 
eben die estnischen Namen oder die E intragungen in die estnische 
Revisionsliste einen Schluss auf estnische H erkunft gestatteten , so 
können wir diese Meinung und diesen Schluss in keinem Falle 
gelten lassen. Alle ähnlichen E intragungen in die estnischen 
Listen, von welchen man noch zahlreiche gegen die schwedische 
A bstam m ung der Familie Masing sprechen lassen kann, gründen 
sich lediglich auf die Tatsache, dass Leute, die aus verschiedenen 
U m ständen den Esten näherstanden als den Deutschen, als Esten 
angesehen w urden. Namentlich von Pastoren, G utsbesitzern und 
höherstehenden Personen, in deren Gesellschaft Leute niederen 
S tandes, deren Vorfahren bereits andauernd in Kayafer unter den 
Esten geleb t hatten und lebten und zu diesen in näherer Bezie­
hung standen als zu den Deutschen, auch nicht hineingehörten.

*

Im Verlauf seiner weiteren A usführungen in der Rubrik 
„Freiheitsprozess“ weist H err Lipp darauf hin, dass der V erm erk 
über die Trauung des Sagnitzschen K üsters K. Masing mit seiner 
Braut Eva in estnischer Sprache erfolgt sei „wie bei den anderen 
estnischen G em eindegliedern (die sämtlich nur estnischer H erkunft 
s in d ! )1) gebräuchlich“ . D er T ite l2) des Kirchenbuches, in welches 
die Trauung eingetragen ist, bestätige, dass die G enannten keine 
Deutsche seien. „Somit sei fe s ts teh en d : W ie die P red iger zu 
M arien-M agdalenen so hätte auch der Pastor zu Sagnitz die F a­
milie für estnisch gehalten anno 1787, geschehen ein paar Jahre 
nach deren Freiheitsprozess“ .

Diese bedingungslose A rgum entation beruht lediglich auf 
Unkenntnis des W esens der Kirchenbücher. Solange H err Lipp 
nicht mit der Tatsache vertrau t ist, dass bei den E intragungen 
weniger die N ationalität als vielmehr die Sprache, in welcher die

1) Der Autor.
2) Herr Lipp ist der erste Historiker, der Nationalitäten nach dem Titel 

des Kirchenbuches bestim m t!



Amtshandlung- ausg-eführt w urde, massg-ebend war, wird man 
ihn nicht hindern, jeden Beliebigen, der im estnischen Kirchen­
buche oder estnisch verzeichnet ist, für einen genuinen Esten zu 
halten, beispielsweise nicht zuletzt den österreichischen U ntertan 
Johann Pilz, der eine Estin geheiratet hat, dessen Trauung in est­
nischer Sprache stattfand und die demnach im estnischen Kirchen­
buche verm erkt wurde. Obwohl zitierter Pilz auch damals öster­
reichischer U ntertan war, hilft ihm solches nichts. D er E intragung 
zufolge ist es fe s ts teh en d : D er betreffende Pastor hat ihn für ei­
nen Esten gehalten, geschehen im selben Jahre, als dieser öster­
reichischer U ntertan war.

Zufolge der D arstellung des H errn Lipp sei der Sagnitzsche 
K üster an das estnische Volk mit hundert Banden verknüpft g e ­
wesen, der V orrechte der Deutschen habe er auf keine A rt teil­
haftig werden können. D iese hätte man noch seinem Sohne, 
dem Neuhausenschen Pastor K. G . G. Masing verweigern wollen, 
„was aus den A kten ersichtlich“ : „U nd ich habe noch als Kandi­
dat K opfsteuer zahlen m üssen“ , bestätige der Pastor in einem 
Briefe vom 27. A ug. 1813 an den G eneralsuperintendenten Sonn­
tag, „und muss auch jetzt noch als vozierter P red iger um Befrei­
ung von den K ronsabgaben bitten . . . .  aber es kränkt mich 
tief, meinen Namen noch in dem Verzeichnis der K opfsteuerzah­
lenden zu wissen und der G edanke, dadurch zur Klasse des P ö ­
bels herabgew ürdigt zu seyn, verb ittert mir die wenigen frohen 
Augenblicke und macht mich zu allem unfähig“ .

„Die bitteren W o rte“ , sagt H err Lipp, „welche gegen das 
(estnische) Volk gedeu te t werden könnten, dessen Glied K. G. G. 
Masing war, wägen wir nicht mit der G oldw age. Sie sind in der 
Erregung aufgezeichnet, weil dem teuren Manne ein Recht ver­
w eigert wurde, welches er durch seine Bildung sich erworben 
hatte. Jedoch, diese Zeilen bleiben uns von B edeutung. Sie 
zeigen zufolge dem eigenen Zeugnis eines Masingschen Familien­
gliedes : sie alle sind seinerzeit als G lieder der Bauerschaft be­
zeichnet w orden, sie sind nicht in Riga in der Liste der Exempten 
ausländischer H erkunft verzeichnet gew esen. Die D okum ente aus 
Schweden, die beglaubigt hätten, dass die Familie nie zu den 
Undeutschen gehört habe, haben nicht existiert“ . W eiterhin heisst 
e s : D er Pastor K. G . G . Masing habe allen Zeugnissen zufolge, 
die vorhanden, an der Schwelle der stillen und kleinen estnischen 
H ü tte  gestanden  und „so sei es wahrscheinlich g laubw ürd ig : D er



Neuhausensche Pastor K. G . G. Masing hielt sich für einen Esten 
und bekannte sich als solchen . . — —

W as die D arstellung anbetrifft, zufolge welcher der K üster 
K. Masing der „V orrechte“ der Deutschen nicht hätte teilhaftig 
werden können, weil er angeblich ein Este war, so ist hier nur 
so viel Richtiges enthalten, als dieser K üster einem niederen S tande 
angehörte und deshalb einem Zensus nicht entsprach, der höhere 
Rechte verlieh. D a ferner dieser K üster sich keine Rechte ange- 
masst hatte, die ihm nicht zukamen, so konnte ihm auch nichts 
verw eigert w orden sein.

W as des w eiteren die ähnliche tendenziöse B ehauptung des 
H errn Lipp anbetrifft, zufolge welcher man versucht hätte, dem 
Sohne dieses Küsters, dem  Pastor K. G. G. Masing, die Vorrechte 
der Deutschen zu verweigern, so sei zunächst darauf hingewiesen, 
dass bereits 1795 der K üster Ch. Ignatius, den H err Lipp für 
einen Esten hält, „von den ihre Vorrechte verw eigernden D eut­
schen“ in die deutsche Gesellschaft aufgenommen war, was aus 
dessen Zuzählung zu den Einwohnern deutscher Nation D orpats 
hervorgeht. Dass dem Pastor K. G. G. Masing das Recht ver­
w eigert worden sei, zu einem steuerfreien S tande zu gehören, auf 
welches er auf G rund der Senatsentscheidung von 1811, die allen 
A bsolventen von Hochschulen galt, Anspruch hatte, ist eine leere 
B ehauptung. Tatsache wird lediglich sein, dass die H andhabung 
dieser Senatsentscheidung von 1811, die eine N euerung bedeu­
tete , in der kurzen Zeit bis 1813 keine geläufige sein konnte, 
woraus sich die K onsequenzen ergeben.

D er Brief des Pastors K. G. G. M asing vom 27. A ug. 1813 
an den G eneralsuperin tendenten  Sonntag, aus welchem H err Lipp 
die „das eigene Bekenntnis eines M asingschen Fam iliengliedes“ 
enthaltenden, bereits zitierten Zeilen entnom m en hat, hat folgen­
den W o rtla u t:

M agnifice!

H ochwürdiger und hochgelahrter H err G ene­
ralsuperin tendent und Praeses Eines Hochwürdigen 
Kaiserlichen O b erconsisto rii!

Insonderheit höchstzuverehrender H err!

D er H err Consistorialrath von Roth teilte mir gestern 
auf dem W endauschen Pastorat die Nachricht mit, dass aus 
P etersburg  m ehrere Confirm ationen an das Oberconsistorium



angelangt seyn sollen. Die Hoffnung das auch meine Be­
stätigung darunter seyn könne, veranlasst mich, Ew. Magni- 
ficenz um die lateinische A bhandlung gehorsam st zu bitten, 
die H ochdieselben mir zur Abschrift zuzusenden, gütigst 
versprochen haben.

Die seltne Thätigkeit, mit der Ew. Magnificenz in der 
kurzen Zeit, seit der ich Hochdieselben zu kennen das Glück 
habe, Sich meiner angenomm en und Ew. Magnificenz humane 
und menschenfreundliche G esinnungen, von denen ich mich 
aufs deutlichste zu überzeugen so oft die G elegenheit gehabt 
habe, lassen mich aberm als eine Bitte an Ew. Magnificenz 
wagen und berechtigen mich zur Hoffnung einer baldigen 
G ew ährung derselben.

Vor wenigen Tagen erhielt ich die Nachricht aus D orpat, 
dass mein Name noch nicht aus der Revisionsliste ausge­
strichen sey und auch ohne Bewilligung des Kameralhofs nicht 
ausgestrichen w erden dürfe. W eit über ein Jah r habe ich 
als K andidat dieses schimpfliche onus tragen müssen und werde 
vielleicht auch als P red iger tragen, wenn nicht Ew. M agni­
ficenz G üte oder das O berconsistorium  durch einen Bericht 
über meine C andidatur und Vocation, an den Kameralhof 
mich noch vor der O rdination davon befreit. D er Ukas vom 
19. D ecem b. 1811 spricht alle S tudenten, die ihren Cursus 
auf der U niversität beendigt haben, von den bürgerlichen 
A bgaben  f re i; — und ich habe noch als K andidat Kopf­
steuer zahlen müssen und muss auch jetzt noch als vozierter 
Prediger um Befreiung von den K ronsabgaben bitten, die 
mir der Kameralhof keineswegs verweigern darf. — Ich bin 
gegenw ärtig , wie man mich versichert hat, von der Zahlung 
der K opfsteuer fre i; — aber es kränkt mich tief, meinen 
Namen noch in dem Verzeichniss der Kopfsteuerzahlenden 
zu wissen, und der G edanke dadurch zur Classe des Pöbels 
herabgew ürdigt zu seyn, verb ittert mir die wenigen frohen 
A ugenblicke und macht mich zu Allem unfähig. — W äre ich 
so glücklich, unter denen, die sich meine Freunde nennen, 
einen wahren und aufrichtigen Freund zu haben, auf dessen 
Verschwiegenheit und thätige Theilnahme an meinem W ohl 
ich rechnen könnte, so w ürde ich mich durch den an den 
Kameralhof selbst wenden und denselben um die Erlaubnis 
meinen Namen aus der Revisionsliste ausstreichen lassen zu



dürfen, bitten ; — aber schon von zwei ang-eblichen Freunden 
mit leeren V ersprechungen hingehalten, stehe ich jetzt da, ver­
lassen von Allen und unbekannt mit der Form, die eine 
Supplik an den Kameralhof haben muss. Ich nehme daher 
meine Zuflucht zu Ew. Magnificenz und b itte H ochdieselben 
unterthänigst den H errn C onsistorialrath von Roth, der sich 
für mich mit Hülfe des O berkonsistorium s beim Kameralhof 
zu verw enden versprach, gütigst zu unterstützen. Ew. M agni­
ficenz würden mich dadurch dem drückenden Kummer ent- 
reissen, der mir je tzt besonders in den einsamen A ugenblicken 
das Leben unerträglich macht.

Mit den G esinnungen der vollkommensten Hochachtung 
habe ich die Ehre zu seyn

Ew. Magnificenz 
unterthänigster D iener 

Carl G ottfr. G ustav Masing.
Rappin, d. 27. A ug.

1813.

W eder aus diesem Briefe noch also auch aus den vorher 
zitierten Zeilen desselben geh t das von H errn Lipp behauptete 
eigene Zeugnis eines Masingschen Fam iliengliedes hervor, zufolge 
wessen die Dokum ente, die eine schwedische A bstam m ung b e­
glaubigt hätten, nie vorhanden gew esen wären. — W enn dieser 
Brief einen weiteren Beweis dafür liefert, dass die V orfahren die­
ser Familie einem niederen S tande angehörten, so negiert er nicht 
die schwedische H erkunft der Familie Masing, denn aus der T a t­
sache einer Zugehörigkeit zu einem niederen S tande kann nicht 
der Schluss gezogen werden, die Familie sei ursprünglich estnisch 
gew esen; ebensow enig kann aus der erw ähnten Tatsache der 
Schluss gezogen werden, die D okum ente hätten  nie existiert. D er 
Schluss des H errn Lipp, der aus den erw ähnten Zeilen dieses 
Briefes vom 27. A ug. 1813 an den G eneralsuperin tendenten Sonn- 
tag  gezogen ist und das N ichtexistierthaben der D okum ente er- 
giebt, ist daher eine Erfindung dieses Nationalitätsforschers, dem 
die auch von Dr. Schulz erwähnte A ngabe nicht unbekannt sein 
konnte, dass die Familie ins Volk übergegangen war.

W as die weiteren A rgum entationen des H errn  Lipp anbe­
trifft, die eine vermeintliche estnische H erkunft des Pastors K. 
G. G. Masing zu erweisen bezwecken, so gründen sich diese auf



Gewaltakte. Entgegen dieser A rgum entation sei folgendes fest­
gestellt :

1. Zu den Kopfsteuerzahlern haben zahlreiche Deutsche oder 
überhaupt Personen nichtestnischer Herkunft gehört.

2. Deshalb, weil ein Beliebiger nicht Exempt war, musste 
er nicht notgedrungener Weise ein Este s e in ; zu den Nichtexemp- 
ten haben zahlreiche Deutsche gehört.

3. Ein Ausspruch des Neuhausenschen Pastors K. G. G. 
Masing, er sei estnischer Herkunft, hat nicht existiert. Dieser 
hielt sich seiner Abstammung gemäss für einen Schweden oder 
kurz für einen Deutschen.

4. Die vielen „Beweise“ die es glaubwürdig machen, dass 
Pastor K. G. G. Masing sich für einen Esten gehalten hätte, fin­
den wir in der Schrift des Herrn Lipp nicht.

Die vielen „Beweise“ , die es „glaubwürdig“ machen, dürften 
nur von den Neuhausenschen Bauern herrühren (confr. „Postimees“ 
Nr. 203 vom 8. Sept. 1901). Falls H err  Lipp sich auf die Äusser­
ungen der Neuhausenschen Bauern gestützt hat, so ist es nicht 
ersichtlich, warum er diese für kompetenter hält, als Personen 
aus der deutschen Gesellschaft, denen Urteilsfähigkeit nicht ab ­
zusprechen sein wird und die über das Bekenntnis des Pastors 
K. G. G. Masing aussagen, er habe sich seiner Abstammung g e ­
mäss für einen Schweden gehalten. Dass die Neuhausenschen 
Bauern den Pastor K. G. G. Masing, der die durch Heirat erfolgte 
Verwandschaft zum estnischen Volke nicht in A brede gestellt hat, 
für einen genuinen Esten erklärten, indem sie seine W orte nach 
ihrem Gefallen deuteten, ist ihnen nicht zu verdenken, wenn man 
in Betracht zieht, dass selbst ein Forscher imstande ist, nicht 
vorhandene Bekenntnisse zu requirieren und eine Familie auf 
G rund scheinbarer Möglichkeiten für estnisch zu erklären.



Aus dem den P ropst O tto  Masing- betreffenden Teil der 
Lippschen Schrift entnehm en wir folgende Sätze, die auf eine 
estnische A bstam m ung dieses Fam iliengliedes hinweisen sollen :

1. „Dein G ott ist mein G ott, Dein Volk ist mein V o lk !“ 
(S. 162). D ieser A usspruch wird der Frau des Lohhususchen 
Küsters Chr. Masing, die adliger H erkunft war, zugeschrieben.

2. „D ass die U m gangssprache im Lohhususchen K üsterhause 
die estnische war, beglaubigt der von dem Sohne des Küsters, 
O tto  W ilhelm, mit dem Pernauschen Pastor R osenplänter geführte 
Briefwechsel.“ (S. 162). In einem dieser Briefe sei der medizini­
sche R atgeber von P. E. W ilde e rw äh n t; aus diesem, der in est­
nischer Sprache ediert war, habe der P ropst O tto  Masing im 
K nabenalter seiner erkrankten, hilfebedürftigen M utter vorgelesen.

3. „U nd diese (die Frau des Küsters Chr. Masing) war 
ihrer A bstam m ung nach eine Schwedin. H ierin liegt einer von 
den Anlässen, die dazu führten, die ganze Familie Masing als 
schwedisch anzusehen“ (S. 161).

W as jenen angeblichen A usspruch der Frau des K üsters 
Christian (1733— 1804) anbetrifft, so sei bem erkt, dass ein solcher, 
mit einem gegen die schwedische H erkunft der Familie Masing 
gerichteten Sinn der Familie neu ist. Ein gravierender A usspruch, 
der sich gegen die schwedische A bstam m ung richtete, wäre dem 
W arrolschen K üsterhause nicht unbekannt geblieben, da die F a­
milien des Lohhususchen K üsters resp. P ropstes und des W arro l­
schen K üsters Beziehungen zu einander unterhalten haben. — 
W as die Frage anbetrifft, welche Sprache im Lohhususchen K ü­
sterhause gesprochen w urde, so können wir, trotz der „scharfsin­
nigen“ U ntersuchungen des E. A hrens und der „F eststellungen“



des H errn Lipp mitteilen, dass diese die deutsche gew esen ist, 
wenngleich auch estnische Bezeichnungen angew andt worden sind. 
Diese Mitteilung bezieht sich in entsprechendem  Masse auch auf 
andere Fam ilienglieder, namentlich von 1700 an. D er im H ause 
des Lohhususchen Küsters benutzte W ildesche R atgeber beweist 
kein Estentum . Estnisch geschriebene allgemeinnützliche W erke 
sind auf dem Lande auch in nichtestnischen H äusern benutzt 
worden. Und nicht nur von den sog. kleinen Leuten. Solche 
W erke fanden Eingang selbst in Pastoraten  und auf G ütern. In­
mitten einer estnischen U m gebung mussten estnisch geschriebene 
allgemeinnützliche W erke, besonders medizinische, nicht nur dem 
kleinen Mann, sondern auch dem höherstehenden gebildeten 
D eutschen von Nutzen sein im Um gange mit den estnischen A n­
gestellten und R atsuchenden.

W as des w eiteren die Lippsche A rgum entation anbetrifft, 
zufolge welcher die Tatsache, dass die Frau des Lohhususchen 
K üsters eine A dlige und schw edischer H erkunft war, einen von 
den A nlässen gegeben  hätte, die dazu führten, die Familie als 
schwedisch anzusehen, so sei folgendes bem erk t: Dass die Frau 
des Lohhususchen K üsters dem A delsstände angehörte, ist in der 
Familie nicht in V ergessenheit geraten . Da die Familienglieder 
jener Zeit im stande waren, die Tatsachen richtig einzuschätzen, 
so konnte auch der S tand oder die A bstam m ung der Frau des 
Lohhususchen K üsters keinen A nlass zu falschen Berichten geben. 
Und der Bericht des P ropstes O tto  Masing über seine schwedi­
sche H erkunft väterlicherseits kann als direkter Beweis dieser 
H erkunft gelten, da der P ropst als rastloser Förderer der Kultur 
des Estenvolkes eine eigene estnische Herkunft, wenn vorhanden, 
nicht nur nicht in A brede gestellt, sondern ausdrücklich betont 
haben w ürde.

Dass die H erkunft der Frau des Lohhususchen Küsters, de­
ren V orfahren eher D e u tsc h e1) als Schweden waren, keinen A n­
lass zum Entstehen einer falschen A ngabe abgeben konnte, geht 
ferner daraus hervor, dass die Tradition um 1700 bestand, wäh­
rend diese Frau zirka 50 Jahre später zu dieser Familie in V er­
w andtschaft getre ten  war. Die Berichte von der schwedischen 
A bstam m ung erschienen dem Dr. Schulz glaubw ürdig, denn es

1) D ie Familie, deren Vorfahren aus Deutschland nach Schweden einge  
wandert waren, hatte dort vorübergehend gewohnt.



w idersprach diesen Berichten nichts. Dr. Schulz, dessen Remi­
niszenzen an den P ropst O tto  Masing- auf das Jahr 1816 zurück­
weisen, war über die V erhältnisse in dessen elterlichem H ause 
unterrichtet und zwar durch seinen G rossvater, den P ropst As- 
verus. A sverus war P asto r in Torm a und die Lohhususche Kirche, 
an welcher der K üster Christian Masing angestellt war, dessen 
Frau dem A delsstände angehörte, ist eine Filiale der Torm aschen. 
So kannte P ropst A sverus das Lohhususche K üsterhaus, zu dem 
er nicht nur als V orgesetzter Beziehungen unterhalten h a t; um 
1778 erteilte er dem Sohne seines Küsters, dem späteren P ropst 
O . M asing lateinische S tunden, wie Dr. Schulz aus den verschie­
denen Reminiszenzen seines G rossvaters m ütterlicherseits, des 
P ropstes Asverus, an das Lohhususche K üsterhaus dem H errn 
Friedrich Masing mitteilte, zu dem Dr. Schulz in Beziehungen g e ­
standen hat (z. B. war Dr. Schulz Taufzeuge im H ause des H errn 
Friedrich Masing). Da auch die M itteilungen des mit den V er­
hältnissen im Lohhususchen K üsterhause vertrauten P ropstes A s­
verus der Tradition der Familie nicht w idersprachen, so konnte 
des weiteren Dr. Schulz auf G rundlage eigener anthropologischer 
Erw ägungen die Fam ilienangabe über die Tradition für glaubw ür­
dig ansehen.

*

Laut A ngabe des H errn Friedrich Masing ist der P ropst 
O tto  Masing ein Glied der in den O stseeprovinzen bekannten 
Familie Masing, die schwedischer H erkunft is t; nach derselben 
A ngabe stammen die um 1700 vorhandenen Familien des Marien- 
M agdalenenschen K üsters, des Landw irts, des Müllers und W e­
bers von ein und dem selben Stam m vater ab.

O b  sich G lieder dieser Familie den Esten völlig angeschlos­
sen haben, was entsprechend den Lebensbedingungen im 17. und 
18. Jahrhundert als nicht unmöglich anzusehen ist, lässt sich zu­
nächst nicht fest beantw orten. D er Name M asing wird g eg en ­
w ärtig vielfach von Esten geführt, die aber nachweislich nicht zu 
dieser Familie gehören. Die G lieder der Familie M asing nehmen 
gegenw ärtig  fast ausschliesslich höhere Stellungen ein und leben, 
wie H err Lipp bem erkt (S. 213), in der V erbreitung von W ladi­
wostok bis S trassburg.



Die in der Schrift des Herrn Lipp enthaltene und an die 
Familie Masing gerichtete Aufforderung, sich dem Estentum anzu- 
schliessen, lehnt die Familie mit allem Dank ab.

Die in der Einleitung der genannten Schrift erhobene Be­
schwerde, es seien Nationalitätsforschungen mit Schwierigkeiten 
verknüpft, weil nicht immer Auskunft zu erhalten sei und diese 
absichtlich verweigert würde, kann sich nicht gegen die Familie 
Masing richten: besonders von den in Betracht kommenden Fa­
miliengliedern ist Herr Lipp in seinen Forschungen durch Aus­
kunft ausgiebigst unterstützt worden.

*

Für die schwedische Herkunft der Familie Masing spricht 
zunächst die Tradition. Diese lässt sich nicht als ein Produkt 
ansehen, das in jüngerer Zeit, vermeintlich, entstanden ist. Uber 
sie berichten die ältesten Familienglieder aller Linien, welchen 
dieselbe wiederum von ihren Vorfahren überliefert worden ist. 
Da Dr. Schulz in seiner Reminiszenz an den Propst, die auf das 
Jahr 1816 zurückweist, die Abstammung der Familienglieder er­
wähnt, die vor 1800 geboren sind, so ergibt sich hieraus, dass 
die Tradition ins 18. Jahrhundert zurückgeht. Gegen eine Mei­
nung, sie sei in dieser Zeit entstanden und zwar als ein Produkt 
der Einbildung unaufgeklärter Leute, spricht die Tatsache, dass 
die damaligen Familienglieder Stellungen eingenommen haben, die 
urteilsfähige Personen erforderten. Gegen die Meinung, die Daten 
seien mit Absicht gefälscht worden, spricht die Gesinnung dieser 
Leute und dann auch die Tatsache, dass sie Unterschiede zwischen 
sich und den Esten nicht angestrebt haben, welche Unterschiede



geschehen mussten, wenn es galt, das Estentum  zu verleugnen. 
Eine V erleugnung des Estentum s aber hätte antiestnische T endenzen 
hervorgerufen, welche in der Familie nicht vorhanden sind. Die 
durch H eirat erfolgte V erw andschaft zum estnischen Volke ist be­
kannt worden, wie aus folgender Schriftstelle des Dr. Schulz h er­
v o rg eh t: „Mir (Dr. Schulz) erscheint ihre A ngabe nicht unwahr­
scheinlich, dass sie teils estnisches, teils skandinavisches Blut in 
den A dern  führen“ . —

Die Tradition und die A ngaben  über die schwedische H er­
kunft sind in älterer Zeit ausserhalb der Familie bekannt gew esen. 
Von den Personen, die in ihren Schriften die H erkunft dieser 
Familie erwähnen, kamen in Betracht Dr. Bertram -Schulz, P ropst 
A . W illigerode und endlich J. v. Nocks, der einige dies bezügliche 
Forschungen unternom m en hat. W as Dr. Schulz mit seiner E r­
wähnung der H erkunft der Familie Masing anbetrifft, so ist diesem 
die Befugnis nicht abzusprechen. D ieser Forscher, der der älteren 
Zeit entstam m te, hat mit den Pastoren in Beziehung gestanden, 
welche die alten K irchenbücher kannten, wie z. B. der Torm asche 
P astor und P ropst A sverus. Asverus, der G rossvater des Dr. 
Schulz, der nicht nur als V orgesetzter Beziehungen zum Lohhu- 
suschen K üsterhause unterhielt und der zufolge den M itteilungen 
des Dr. Schulz, um 1778 den Sohn seines Lohhususchen K üsters, 
den späteren P ropst O tto  Masing in der lateinischen Sprache unter­
richtete, musste notgedrungener W eise vertrau t gew esen sein mit 
den Verhältnissen dieser Familie. Ihm konnte w eder deren Ü ber­
lieferung fremd sein, noch die Tatsache, dass in seinem Torm a­
schen K irchenbuche der Name Masik vorkam.

A sverus hat die für die Familie geltenden Tatsachen gekannt 
und Dr. Schulz ist teils durch A sverus, teils durch die Familien­
glieder über die V ergangenheit der Familie M asing unterrichtet 
worden. Folgernd aus den gegebenen U m ständen und gestützt 
auf anthropologische V ergleiche und Erw ägungen erschien ihm die 
Tradition glaubw ürdig. Spricht Dr. Schulz in seiner dem P ropst 
O tto  Masing gew idm eten Reminiszenz von einer in das Volk über­
gegangenen Familie, so konnte solches nur geschehen, wenn er die 
schwedische Herkunft des S tam m vaters voraussetzte, denn die adlige 
H erkunft d er M utter des P ropstes konnte hierbei von keiner Be­
deutung sein, was zu beurteilen, Dr. Schulz im stande war. O der, 
es müsste ihm Urteilsfähigkeit abgesprochen w erden. Dass solches 
nicht möglich ist, bew eist das Urteil und die Vorsicht, mit welcher



er sich über die Tatsachen äussert: „Die Angabe scheint mir
glaubwürdig“.

Aus jener Reminiszenz geht aber auch hervor, dass der 
Propst, der fälschlicherweise für einen Esten gehalten worden ist, 
die schwedische Abstammung väterlicherseits betont hatte, da Dr. 
Schulz auch nur in diesem Falle von einer in das Volk überge­
gangenen Familie sprechen konnte.

Die Betonung der schwedischen Herkunft der Familie durch 
den Propst wird als ein Beweis der Herkunft dieser Familie an­
zusehen sein, denn dieser, ein tatfreudiger Förderer der Kultur 
des Estenvolkes musste schon aus diesem Grunde eine estnische 
Abstammung der Familie Masing richtig beleuchten, wenn eine 
solche vorlag.

„Ueberdies war Masings Vater nicht unserem (dem estnischen) 
Volke entwachsen, sondern gehörte einem in schwedischer Zeit 
aus deutschen Landen zu uns hergekommenen und seitdem weit­
verbreiteten Geschlechte an“, sagt Propst A. Willigerode in den 
„Kirchlichen Mitteilungen“ 1860.

Das Urteil „Masings Vater war nicht unserem Volke ent­
wachsen“ konnte nur erfolgen, wenn die Frage über dessen A b­
stammung aufgeworfen und zu beantworten war. Und dazu haben 
Gründe Vorgelegen. Besonders der älteren Generation der Pasto­
renschaft konnte es nicht verborgen bleiben, dass die Familie 
früher in anderen Verhältnissen gelebt hatte, worauf zumal der in 
den älteren Kirchenbüchern vorkommende Name Masik hinwies. 
Diesbezügliche bekannte Tatsachen und die Angabe der Familie 
über die Abstammung forderten eine Beurteilung heraus. Da 
die Kirchenbücher zunächst gegen die schwedische Abstammung 
sprachen, so hatte Propst Willigerode sich mit diesen auseinander­
zusetzen. Seine Resolution lautete: „Masings Vater war nicht
dem estnischen Volke entwachsen“. — Dass Propst Willigerode 
unbegründete Berichte geschrieben hat, wie Herr Lipp behauptet, 
ist durch nichts erwiesen. Die durch die Umstände angeregte 
Frage über die Herkunft des Genannten, der infolge einer falschen 
Deutung der Kirchenbuchnotizen für einen Esten gehalten werden 
konnte, beantwortete Propst Willigerode auf Grundlage von in 
Betracht gezogener Tatsachen, die ihm mehr galten, als jene 
Kirchenbuchnotizen.

Endlich ist auf einige Forschungen des Gymnasialinspektors 
J. v. Nocks hinzuweisen, der feststellte, dass die Heimstätte der



Vorfahren dieser Familie unweit D orpats zu suchen ist. D iese ist 
im Besitze „alter P ap iere“ g-ewesen 1).

Seine N ationalitätsforschung stützt H err Lipp in der H aup t­
sache auf zwei G ru n d lag en : auf das K irchenbuch und die D orpater 
Revisionsliste. D iese G rundlagen hat H err Lipp auf ihre Zuver­
lässigkeit nicht geprüft. D a die M arien-M agdalenenschen K irchen­
bücher mit dem Jahre 1727 beginnen, w ährend die N iederlassung 
des Stam m vaters dieser Familie bereits über 100 Jahre früher er­
folgte, so lässt sich diesen K irchenbüchern eine um fassende Be­
deutung  nicht zusprechen und die Revisionsliste, die sich im letzten 
G runde auf jene s tü tz t2), verliert ihren W ert. De facto g ründet sich 
somit die Forschung des H errn Lipp auf die fragm entarischen Kir­
chenbücher, aus welchen er in kritischer W eise die W ahrheit zu 
ermitteln hatte. Eine historisch-kritische Prüfung und Erledigung 
der Tatsachen ist in der Schrift des Herrn Lipp nirgends erfolgt. 
Dessen M ethode besteh t im wesentlichen in dem Einsammeln aller 
Daten, die eine estnische H erkunft glaubw ürdig machen, wobei 
dieser M ethode w idersprechende Fakta mit Behauptungen kurz 
abgetan oder nicht erwähnt werden.

Mit U m gehung der von Dr. Schulz m arkierten Fam ilienan­
g ab e : „Sie akkom m odierten sich den estnischen G ebräuchen an“ 
und der T atsache der nationalen U ebergänge wie auch der b e ­
kannten Tatsache, das die K irchenbücher nicht für N ationalitäts­
fragen eingerichtet sind (welche A uskunft über die N ationalität 
können z. B. die Namen Kehem bla P eter, K ehem bla Ju ig , Kasza 
Heinrich wohl geben ?) beruft sich H err Lipp auf die Marien- 
M agdalenenschen K irchenbücher, insbesondere auf die estnische 
Eintragung. D a Personen germ anischen Stam mes zu den estni­
schen G em einden gehört haben, wird diese Berufung problem atisch. 
Um zu bew eisen, dass die estnisch V erzeichneten wirklich Esten 
sind, b ietet H err Lipp folgende Feststellung: Die estnische Sprache 
wende Pastor Schmid nur bei U ndeutschen an. D iese „Feststel­
lung“, der keine U ntersuchungen vorausgegangen sind, ist lediglich 
eine inhaltslose B ehauptung, der Fakta aus dem Schm idschen 
K irchenbuche direkt w idersprechen, denn es finden sich dort 
D eutsche mit estnischen Verm erken verzeichnet. D es weiteren

1) Nach Angaben des Herrn v. Törne, Reval.
2) Mit Ausnahme der nicht hierher kom petierenden Fälle, die Personen 

adligen Standes u. s. w. betreffen.



erg ib t die Zensierung der K irchenbücher ein Irreführen: In den
Schm idschen K irchenbüchern sind die G em eindeglieder ohne V er­
m erke über ihre N ationalität verzeichnet und die Bezeichnungen 
„D eutschm ann“ oder „schw edischer B eam ter“ sind seltenste A us­
nahmen —  Tatsachen, die die W idersprüche des H errn Lipp unter­
streichen (Adam  Philipp). Die 1761 erfolgte Einteilung für D eutsche 
und U ndeutsche (die nicht in allen Kirchspielen vorkommt) hat 
H err Lipp einer Prüfung nicht u n terzo g en ; er schliesst hier von 
dem  Titel (!) des K irchenbuches auf die N ationalität der darin 
R egistrierten und verschweigt, dass in estnischen Listen Germ anen 
geführt w orden sind. Die Tradition und die Zusam m engehörigkeit 
der Linien und die Fam ilienangaben will H err Lipp durch die A kten 
kontrollieren, „denn nur diese können den W eg zeigen, den das 
geschichtliche Rad gerollt ist“ . D a diese Kontrolle nicht aus­
führbar ist, weil die A kten  nicht genügend weit zurück datieren, 
ersetzt H err Lipp die Tradition der Familie durch eine eigene 
V erordnung, infolge welcher die Familie von jetzt ab für estnisch 
sich anzusehen hat, ist bei der Feststellung der Zusam m engehörig- 
iceit der Linien auf V erm utungen und Schlüsse angewiesen und 
o rdnet sich im W iderspruch zu seiner M ethode inbetreff der Linie 
des P ropstes den A ngaben  des H errn F. Masing unter.

In der Rubrik „Freiheitsprozess“ b ietet H err Lipp die un­
bew iesene „Feststellung“, der Prozess sei durch einen estnischen 
Freibrief entschieden worden, w ährend laut der Revisionsliste die 
in Frage kom m enden G lieder der Familie für Esten erklärt wor­
den seien. D a H err Lipp sich mit dem  W esen der Revisionslisten 
nicht vertrau t gem acht hat, g erät es bei der Interpretation der­
selben in W id ersp ru ch : D er von ihm in einer seiner Schriften für 
einen Esten erklärte Ignatius, der sich in der deutschen Revisions­
liste eingetragen findet, ist von ihm unfreiwillig für einen Deutschen 
erklärt w orden, indem er aus der deutschen Liste auf eine D eutsch­
erklärung, aus der estnischen auf eine Estnischerklärung schliesst. 
D er aus den erw ähnten Zeilen des Briefes vom 27. A ugust 1813 
an den G eneralsuperin tendenten  Sonntag gezogene Schluss, Pastor 
K. G . G. Masing habe bekannt, dass die D okum ente aus Schw e­
den, die die schwedische A bstam m ung der Familie beglaubig t ha­
ben, nie existiert hätten, ist eine Erfindung des H errn Lipp.

Endlich ist von Interesse die von H errn Lipp erfolgte Kom­
petenzerteilung den Bauern in der vorliegenden Frage. A nzuer­
kennen haben wir die von H errn Lipp aus der Revisionsliste ge-



fundene und bekannt gegebene Jahreszahl der Urteilsfällung im 
Freiheitsprozess und die Angabe, dass der Vater des Sagnitzschen 
Küsters nicht Müller in Sagnitz gewesen ist, welche Daten uns 
unbekannt waren.

Die unkritische Behandlung des historischen Materials, die 
wir nachgewiesen haben, wird sich nicht rechtfertigen lassen, 
ebenso die geschmacklose Bereicherung eines Sammelwerks für 
estnische Genealogie mit Generationen, welche, mit dem hiesigen 
Deutschtum verwachsen, wie ihre Vorfahren ihre schwedische A b­
stammung bekannten.

Den weiteren Bestrebungen des Herrn Lipp in dieser A nge­
legenheit können wir ruhig entgegensehen: Der Stammvater der 
Familie Masing in Livland war ein schwedischer Soldat bezw. ein 
Offizier und zu verbergen hat die Familie nichts gehabt.

Corrigenda:

0 .  v. Törne ist durchweg zu lesen G. V .

halbdeutsche =  Halbdeutsche S. 25 Z. 29
müssten =  mussten 9f 30 ,, 11
Taufnahmen =  Taufnamen 99 30 „ 22
materielle =  materiellen 99 33 „ 26
nicht =  nichts 47 „ 20
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